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edITorIAL

„Der Ausschuss ist über die mangelnde Wahrnehmung der Interessen von und die mangelnden Unterstützungsstrukturen für Frauen mit Behin-
derungen besorgt.“1 So äußerte sich im Jahr 2013 der prüfende Ausschuss der Vereinten nationen zur Lage von Frauen mit Behinderungen in 
Österreich, nach dessen erster Staatenprüfung zur Umsetzung der Un-Behindertenrechtskonvention. ähnlich fiel das Urteil nach dem Prüfver-
fahren der Europäischen Union im September 2015 aus: „Der Ausschuss ist besorgt, dass die Europäische Union weder eine Behinderungspers-
pektive in all ihre Gender-Politiken, – Programme und -Strategien integriert hat, noch eine Gender Perspektive in ihren Strategien für behinderte 
Menschen.“2 Diese mangelnde Berücksichtigung einerseits einer Gender-Perspektive bei Maßnahmen speziell für behinderte Menschen, ande-
rerseits einer Behinderungs-Perspektive bei anderen Maßnahmen wie z.B. Beratungseinrichtungen für Mädchen und Frauen zieht sich wie ein 
roter Faden durch die acht Beiträge dieser AEP-Informationen zum Schwerpunkt Mädchen und Frauen mit Behinderungen. Auch dass sich die 
Zeitschrift in ihrem über 40-jährigen Bestehen erstmals mit dieser Ausgabe dem Thema Behinderungen schwerpunktmäßig widmet, bestätigt 
dieses Muster.

„Mehr Intersektionalität tut not!“, möchte frau laut ausrufen. Mehr Intersektionalität, und zwar nicht nur in der Theorie, sondern vor allem in 
der Praxis aller sozialen Arbeitsfelder und Dienstleistungsbereiche. In ihren Beiträgen weisen darauf alle AutorInnen direkt oder indirekt hin. 
Dass dabei vor allem Frauen, die selbst die Erfahrung des Behindert-Werdens aufgrund einer Beeinträchtigung gemacht haben, eine zentrale 
Rolle spielen können und sollen, liegt als Strategie zwar nahe, stellt in der Praxis aber die Ausnahme dar. „nichts über uns ohne uns!“ – inter-
national seit Jahren der Slogan der Selbstbestimmt Leben Bewegung behinderter Menschen – ist speziell für Mädchen und Frauen mit Behinde-
rungen noch nicht selbstverständlich gelebte Realität, muss im Gegenteil vielerorts erst erkämpft werden. Es braucht mehr Vorbildfrauen, mehr 
behinderte Frauen nicht nur als Rollenmodelle für Mädchen und andere Frauen mit Behinderungen, sondern vor allem auch als deren Peer-Bera-
terInnen im Rahmen der gesamten Palette psychosozialer Dienstleistungen. Dann müsste die Einzelne ihre positive Identität als Mädchen oder 
Frau mit Behinderungen nicht mehr alleine gegen alle gesellschaftlichen Abwertungsmechanismen erkämpfen, sondern diese positive Identität 
würde gemeinsam mit einem tragfähigen Gefühl der Zugehörigkeit systematisch und nachhaltig vermittelt werden.
Die Autorinnen beleuchten in ihren Beiträgen vielfältige Aspekte des Schwerpunktthemas aus unterschiedlichen Perspektiven, einmal mehr als 
Wissenschafterinnen mit oder ohne Behinderungen, einmal mehr als persönliche Reflexion über Lebens- und Alltagserfahrungen als Mädchen 
und Frauen mit Behinderungen. Alle beziehen sich auf aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen und vermitteln – ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit – kleine, aber vertiefte Einblicke in den großen Themenkomplex. Für ihre Mitarbeit sei den Autorinnen an dieser Stelle gedankt, ebenso 
wie Karin Flatz, die für die Illustrationen verantwortlich zeichnet.
Petra Flieger

Mag.a PETRA FLIEGER arbeitet seit vielen Jahren als freie Sozialwissenschafterin zu verschiedenen Themen aus dem Bereich der Gleichstellung 
und Integration von Mädchen und Buben, Frauen und Männern mit Behinderungen; sie versteht sich als Verbündete der Selbstbestimmt Leben 
Bewegung von Frauen und Männern mit Behinderungen.
Mag.a KARIn FLATZ setzt sich künstlerisch zum Thema Behinderung auseinander und schafft künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum.

ANMERKUNGEN
1 Ausschuss der Vereinten nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (2013). Abschließende Bemerkungen zum ersten Bericht 
Österreichs, 7. Im Internet: http://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/2/5/8/CH2218/CMS1314697554749/131219_uebereinkom-
men_ueber_die_rechte_von_menschen_mit_behinderungen.pdf
2 Committee on the Rights of Persons with Disabilities (2015). Concluding observations on the initial report of the European Union, 3 (Überset-
zung durch die Autorin). Im Internet: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/EUR/CRPD_C_EU_CO_1_21617_E.doc

bidok: behinderung inklusion dokumentation 

Ankündigung
Die Texte des Schwerpunkts „nebensache Frau-Sein. Mädchen und Frauen mit Behinderungen“ werden im Jänner 2016 in bidok wiederveröf-
fentlicht. bidok ist eine digitale Volltextbibliothek mit Texten und Materialien zum Thema Integration und Inklusion von Menschen mit Behin-
derungen. Die zeitnahe Wiederveröffentlichung im Internet ermöglicht sehbehinderten oder blinden LeserInnen den barrierefreien Zugang zu 
den Beiträgen.
http://bidok.uibk.ac.at/
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„WeNN ICH gross bIN, Werde ICH eIN bub“
eINe persöNLICHe ANNäHeruNg AN dIe bedeuTuNg VoN AuToNomIe Im LebeN eINer FrAu mIT beHINderuNg

gAbrIeLe pöHACker

ERSTES ERINNERUNGSBIlD 
SCHAUplATz: BüRGERlICHE KlEIN-
STADT, SpIElplATz, 1955
Auf den Baum will sie klettern, dieser klei-
ne Wildfang. Wie sie es sieht, dass es ande-
re tun. Probieren will sie es. Wie die anderen 
auch. Das ist ihre Entscheidung. Autonom, 
selbstbestimmt, geboren aus purer Lebens-
lust. Glasklarer Wille. Bereit zur Umsetzung 
mit Mut und Kraft.
Es bleibt beim Ansatz des Versuches. „Lass 
das, du bist doch kein Bub!“, hört sie. Wie 
schon so oft. Sie blickt um sich, und jawohl: 
Es sind die Buben, die versuchen, auf die 
Bäume zu klettern. Die Mädchen schaukeln 
oder versuchen sich im Kuchenbacken. In der 
Sandkiste.
Das gibt zu denken.
Verwundert reift der Entschluss: „Wenn ich 
groß bin, werde ich ein Bub.“

zwEITES ERINNERUNGSBIlD
SCHAUplATz: BüRGERlICHE KlEIN-
STADT, DIREKTION DER VOlKSSCHU-
lE, SCHUlEINSCHREIBUNG
Das kleine Mädchen wundert sich sehr. Hat 
mit der Hand über den Kopf das Ohr erreicht, 
gezeichnet und gemalt, und erzählt, wie sie 
sich freut auf die Schule. Weil es so vieles 
wissen möchte und lernen. Aus freier Ent-
scheidung und Freude.
Doch die Erwachsenen blicken besorgt. Spre-
chen von „Sonderschule“ und Gutachten. Das 
Mädchen weiß ja längst, dass es da eine Behin-
derung gibt, aber doch nicht bei der Freude am 
Lernen, doch nicht beim Wissen-Wollen. Wer 
sollte das verstehen – um alles in der Welt.
nachtrag: Das kleine Mädchen wurde ein 
Jahr später auf Grund des Gutachtens eines 
renommierten Wiener Kinderpsychiaters pro-
beweise in die erste Klasse der Volksschule 
aufgenommen.

DRITTES ERINNERUNGSBIlD
SCHAUplATz: UNIVERSITäT wIEN, 
HöRSAAl 28, HERBST 1971
Die junge Frau zum ersten Mal im Hörsaal 
mit den anderen Studienanfänger_innen. 
Studienzweig: Betriebs- und Wirtschaftsin-
formatik. 45 Männer, zwei Frauen. Diesmal 
nicht ganz aus freier Entscheidung. Psycho-
therapeutin wollte sie werden. Das hat sie 
sich ausreden lassen. Wegen ihrer Sprach-
behinderung. Und weil sie – anders als alle 
Frauen vorher in der Familie – auf ein eigenes 
Einkommen angewiesen sein würde, wie 
alle meinen, und weil sie deshalb ihre ma-
thematische Begabung nutzen müsse. Das 
hat ihr irgendwie eingeleuchtet. niemand 
hat ihr direkt gesagt, „dass sie keinen Ehe-
mann finden würde“, aber sie spürt es. Und 
wittert Freiheit. Hier im Hörsaal in der groß-
en Stadt, in dieser Zeit der aufdämmernden 
neuen Lebensmodelle. Und spürt Kraft, ihr 
Leben zu gestalten, selbstbestimmt, auto-
nom. Pfeifend verlässt sie den Raum und 
macht sich auf den Weg zu ihrem ersten 
Treffen einer Autonomen Frauengruppe. Ach 
ja – und ihre Behinderung kompensiert sie. 
Irgendwie.

VIERTES ERINNERUNGSBIlD
SCHAUplATz: RECHENzENTRUM EI-
NER öSTERREICHISCHEN lANDESRE-
GIERUNG, 1978 BIS 1980
Berufseinstieg: Systemanalytikerin. Einzige 
Frau unter Männern. Die weigern sich ihre 
Programmanweisungen umzusetzen, weil 
sie „die Handschrift unleserlich finden“. Die 
Freundinnen aus der Frauenbewegung un-
terstützen die junge Frau im „Kampf“ um 
den lukrativen und interessanten Arbeits-
platz. Mit dem Schmerz, gerade noch als 
Frau in einer Männerdomäne erfolgreich 
sein zu können, nicht aber mit einer Behin-

derung noch dazu, mit dem ist sie allein. Es 
bleibt der bittere Geschmack, beruflich ge-
scheitert zu sein, auch in den Augen der fe-
ministischen Freundinnen.

FüNFTES ERINNERUNGSBIlD
SCHAUplATz: MüNCHEN, EURO-
päISCHES TREFFEN BEHINDERTER 
FRAUEN DER SElBSTBESTIMMT 
lEBEN BEwEGUNG, 1990?
Die Frau – nicht mehr ganz so jung und in-
zwischen längst Familienfrau – ist das erste 
Mal zusammen mit Frauen mit Behinderung. 
300 behinderte Frauen aus ganz Europa er-
zählen von ihren Entscheidungen und Plä-
nen. Ihrem Ringen um selbstbestimmtes Le-
ben. Von ihrem Frau-Sein und ihrem behin-
dert Sein und Werden, von ihren Erfolgen 
und ihrem Scheitern. Von ihrem Schmerz, 
nicht für „ganz voll genommen zu werden“ 
von den Frauen der Frauenbewegung. Konn-
ten sie doch deren erklärtes Ziel größtmög-
licher Autonomie niemals erreichen. Und 
von ihrer manchmal auftauchenden Einsam-
keit in der Selbstbestimmt Leben Bewegung 
als Frauen.
Für die Frau geht die Sonne auf. Sie weiß: 
„nun bin ich nicht mehr allein.“ Und: „Es ist 
nicht so schwierig, weil ICH so blöd tue“. Sie 
fängt an, sich zu solidarisieren mit Frauen 
UnD mit Männern und Frauen mit Behinde-
rung UnD mit allen, die auf Grund von unge-
rechtfertigten Machtansprüchen daran ge-
hindert werden, ihr Leben so zu leben, wie 
es ihnen zusteht.
Autonom und Selbstbestimmt.

SCHlUSSBIlD
SCHAUplATz: SAlzBURG, zU HAUSE 
AM SCHREIBTISCH, JUlI 2015
Die Frau – nun gar nicht mehr jung – denkt 
noch immer darüber nach, was für sie gutes 
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Leben heißt. Was es auf sich hat mit der 
wirklichen „Autonomie“. Und über den Un-
terschied von selbstständig und selbstbe-
stimmt. Und darüber, wer eigentlich das 
„Selber“ ist und warum das Glück von Au-
tonomie abzuhängen scheint. Ob sich nicht 
doch heimlich hinter dem Postulat der Au-
tonomie immer mehr die Vorstellung einer 
neoliberalen Wirtschaftsordnung versteckt. 
Für sich selbst entscheiden, für sich selbst 
sorgen, für sich selbst …. Obwohl, die äu-
ßerst positive Besetzung von „Autonomie“ 
ist ja viel älter. Sie geht zurück auf Plato und 
Aristoteles. Beide verbinden das Ideal des 
Menschen mit Selbstversorgung und dem 
Fehlen von Abhängigkeit von anderen. Für 
Aristoteles ist Autarkie oder autarkeia ein 
wesentlicher Bestandteil des Glücks und 
beinhaltet eine fehlende Abhängigkeit von 

äußeren Bedingungen von Glück. Das beste 
menschliche Wesen wird eines sein, das von 
der eigenen Einsicht geleitet wird und nicht 
von anderen abhängig ist, was sein oder ihr 
Glück betrifft.* nun, sie wird Zeit haben, die 
angehende Pensionistin, noch weiter nach-
zusinnen. Wie das ist mit aufeinander an-
gewiesen Sein und nachlassenden geisti-
gen und körperlichen Möglichkeiten und mit 
der Lust am Leben zu sein. Sich einzulassen 
auf Menschen und Situationen, wie sie eben 
kommen und gehen. Das aber neugierig, un-
bändig, leidenschaftlich – und vielleicht gar 
nicht so autonom und selbstbestimmt. Je-
denfalls aber verbunden.
Die Lust auf Bäume zu klettern hat sie ver-
loren. Aber groß ist sie geworden. Kein Bub, 
aber Frau. Ihre Behinderung ist ihr geblie-
ben, versperrt noch immer manche Wege, 

provoziert zum Kämpfen und neu Denken 
und wohl auch dazu, dieses Leben zu mö-
gen. Mit allem.

ANMERKUNG
* Internet Encyclopedia of Philosophy, 
http://www.iep.utm.edu/autonomy/#SH1a
Zugriff (Stand: 7.10.2015) (Übersetzung aus 
dem Englischen von der Autorin)

AUTORIN
Mag.a GABRIELE PÖHACKER, Aktivistin der 
internationalen Selbstbestimmt Leben Be-
wegung, freiberufliche Sozialwissenschaft-
lerin und Lebensberaterin (Existenzanalyse), 
15 Jahre lang Behinderten*beauftragte der 
Erzdiözese Salzburg, Mutter zweier erwach-
sener Söhne, lebt in der nähe von Salzburg.

Detail der Installation „drei grüne Frauen“, Karin Flatz 2006, Foto: Karin Flatz
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meHr VorbILdFrAueN, bITTe!
persöNLICHe gedANkeN uNd koNkreTe sTrATegIeN Für dAs empoWermeNT VoN mädCHeN uNd 
FrAueN mIT beHINderuNgeN

TeresA LugsTeIN

Einen Beitrag zum Thema Mädchen und jun-
ge Frauen mit Behinderungen zu schreiben, 
das kann doch nicht so schwer sein, habe 
ich mir gedacht und zugesagt. Warum ich 
mich jedoch bis zuletzt damit geplagt habe 
und sich alles in mir quergestellt hat, ich 
Geschriebenes wieder verworfen habe und 
ich letztendlich durch die gemeinsame Ar-
beit mit Sonja Stadler es doch geschafft 
habe, diesen Artikel zu gestalten, das ver-
suche ich nun in Worte zu fassen.

zUORDNUNGEN
Vielleicht ist es ja schon die Unterschei-
dung zwischen dem „Wir“ und „Ihr“, die be-

wusst oder unbewusst von der Gesellschaft 
gemacht wird. Wir – die Gruppe der nicht-
Behinderten und ExpertInnen, der norm 
Entsprechenden – und Ihr – die Gruppe der 
Behinderten, Bedürftigen, Andersartigen. 
Wo ordne ich mich zu und wo werde ich zu-
geordnet? Gerade jetzt, wo ich mich von 
einer Rollifrau zu einer gehenden Frau mit 
auf den ersten Blick nichtsichtbarer Behin-
derung verändere und diese Auswirkungen 
in den Reaktionen – insbesondere bei frem-
den Menschen – massiv spüre und damit 
erst zurechtkommen muss. Es ist fast so, 
als würde ich mich in einer fremden Welt 
bewegen, eine unsichtbare Tür hat sich da 

für mich geöffnet. Und es regen sich Pro-
test und ein Stück Wut in mir: Was ist so 
anders an mir, dass ich jetzt dabei sein 
darf? Ich habe meine Sozialisation als Frau 
mit Behinderung nicht abgelegt. Meine Be-
hinderung hat mich geprägt, und diese Er-
fahrungen trage ich in mir, sie machen mich 
deshalb auch anders – auch wenn dieses 
Anderssein äußerlich immer weniger sicht-
bar ist. Ich habe mich als Rollifrau für meine 
Rechte stark gemacht, Vieles bewegen kön-
nen, Projekte für Mädchen und junge Frauen 
mit Behinderungen initiiert, von denen ich 
später noch erzählen werde. Als Frau mit 
Behinderung ist es eine Herausforderung, 

Foto: Teresa Lugstein
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Einstellungen und Bilder in den Köpfen vie-
ler Menschen aufzuweichen ohne gleich 
als etwas „Besonderes“ oder als „tap-
fer“ bezeichnet zu werden. Denn auch mit 
der „Mitleidsschiene“ oder dem Auf-ein-
Podest-Heben à la „Sie sind so stark, das 
könnte ich nie!“ – damit ist oft ein Leben im 
Rolli gemeint – bin ich nicht einverstanden. 
Auch für mich war es ein Prozess, von den 
Krücken in den Rollstuhl zu wechseln, ich 
musste erst lernen, mit der neuen Situati-
on umzugehen. Ein plötzlicher Unfall, eine 
Erkrankung – es kann im Grunde jede/n von 
uns treffen. Die Frage der Wahl stellt sich 
dabei nicht – es ist nur möglich, an den He-
rausforderungen zu wachsen.

wORUM ES GEHT UND 
wAS ES BRAUCHT
Es geht mir um den Anspruch, Frau und Ex-
pertin zu sein und mit einer Behinderung 
selbstbestimmt leben und selbstständig 
denken zu können. „Und dies alles vor dem 
Hintergrund der Behinderung“, wie meine 
Kollegin und Freundin Sonja Stadler so tref-
fend in unseren Gesprächen formuliert hat. 
Es geht um das Recht bzw. das Bewusst-
machen, dass Mädchen und Frauen mit Be-
hinderungen dieselben Wünsche, Bedürf-
nisse und Herausforderungen haben wie 
Mädchen und Frauen ohne Behinderungen. 
Sie wollen nicht auf die Behinderung redu-
ziert werden. Und doch fordert die Behin-
derung so viel Raum und Energie ein, erfor-
dert neue Herangehensweisen, dass sie ge-
sehen und ernst genommen werden muss 
– in der Beratung, in der Beziehung, in der 
Gestaltung des Alltags.
Dass dieses Bewusstsein nicht selbstver-
ständlich ist, und oftmals erkämpft werden 
muss, lässt sich auch geschichtlich gut be-
legen: Einerseits trug der Feminismus dazu 

bei, Frauen mit Behinderungen auszugren-
zen, andererseits fand in der Behinderten-
bewegung die Kategorie Geschlecht kei-
nen Platz. Es brauchte viel Mut und Umset-
zungskraft von Frauen mit Behinderungen, 
ihre Forderungen und Lebenswelten sicht-
bar zu machen. Gisela Hermes hat dies im 
Titel ihres Buchs sehr treffend formuliert 
„Geschlecht behindert – besonderes Merk-
mal: Frau!“
Um den Blick dahingehend noch etwas zu 
schärfen: Mädchen und Frauen mit Behin-
derungen sind – genau so wenig, wie es die 
Gruppe der Mädchen oder Frauen ist – kei-
ne homogene Gruppe. Es macht einen Un-
terschied, ob die Behinderung von Geburt 
an vorhanden ist oder etwa durch einen Un-
fall bedingt, ob es sich um eine sichtbare 
oder nichtsichtbare Behinderung handelt, 
ob eine Frau als „Begünstigte Behinderte“ 
eingestuft ist, ob sie Pflegegeld bekommt, 
in einer Einrichtung lebt oder zuhause. Ob 
sie Assistenzleistung finanziert bekommt 
oder auf Unterstützung durch Familienan-
gehörige angewiesen ist, berufstätig ist 
oder als berufsunfähig eingestuft ist u.v.m. 
Eine nicht unwesentliche Rolle spielt da-
bei auch die Art der Behinderung, ob es 
sich um eine körperliche, eine intellektuelle 
oder eine psychische Behinderung oder um 
Mehrfachbehinderungen handelt. Behinde-
rungen werden hierarchisch unterschied-
lich bewertet, sowohl von der Gesellschaft 
als auch innerhalb der Gruppe der Men-
schen mit Behinderungen. All diese Dif-
ferenzierungen treffen selbstverständlich 
auch auf Jungen bzw. Männer mit Behinde-
rungen zu. Für Mädchen und Frauen bedeu-
tet die Tatsache einer Behinderung in ihrem 
Leben meistens zusätzliche Erschwernisse 
und Benachteiligungen, die oft als Mehr-
fachdiskriminierung bezeichnet werden. 

Dies hält auch die von Österreich 2008 ra-
tifizierte Un-Behindertenrechtskonventi-
on in Artikel 6 fest: „Die Vertragsstaaten 
anerkennen, dass Frauen und Mädchen mit 
Behinderungen mehrfacher Diskriminie-
rung ausgesetzt sind, und ergreifen in die-
ser Hinsicht Maßnahmen, um zu gewähr-
leisten, dass sie alle Menschenrechte und 
Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt 
genießen können.“

BARRIEREN
Um diese Forderung umzusetzen sind un-
terschiedliche Aspekte zu berücksichti-
gen, denn die Praxis zeigt, dass der Alltag 
für junge Frauen mit Behinderungen noch 
ganz anders aussieht: Z.B. gibt es in der 
Jugendarbeit viele Angebote und Projekte, 
die durchaus mädchenspezifisch sind. Mäd-
chen bzw. junge Frauen mit Behinderungen 
stehen jedoch vor der Herausforderung, 
erst einmal barrierefreie und erreichbare 
(Erfahrungs-)Räume zu finden, die eine Aus-
einandersetzung zu Themen ermöglichen, 
die sie beschäftigen. Wobei hier unter Bar-
rierefreiheit mehr als nur die Schaffung von 
baulichen Zugangsmöglichkeiten gemeint 
ist. Barrierefreiheit muss auf physischer, 
intellektueller, kommunikativer, sozialer 
und ökonomischer Ebene verstanden wer-
den. Doch häufig fehlen die Ressourcen, 
die Bereitschaft oder der politische Wille, 
Räume für Menschen mit Behinderungen 
zu öffnen. Oder es werden Sondereinrich-
tungen gebaut. Das zeigt, dass die vielbe-
sprochene Inklusion noch nicht umgesetzt 
ist und Mädchen und junge Frauen weiter-
hin häufig Ausgrenzung erfahren.

FEHlENDE VORBIlDFRAUEN
Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass in 
der Beratung und in den verschiedenen An-



AEP Informationen8

geboten, die es für Mädchen und Frauen 
(mit und ohne Behinderungen gibt) die Ex-
pertinnen zwar häufig weiblichen Ge-
schlechts, jedoch meist Frauen ohne Behin-
derungen sind. Das heißt nicht, dass diese 
keine gute Arbeit leisten können, sondern 
dass dadurch für Mädchen und Frauen mit 
Behinderungen sichtbare Vorbildfrauen 
und Ansprechpersonen mit Behinderungen 
fehlen. Mit behinderten Rollenmodellen 
könnten sie Erfahrungen austauschen und 
sich damit auseinandersetzen, in welche 
Richtung sie sich weiter entwickeln wollen, 
um ihre Stärken als Frau mit ihrer Behinde-
rung auszuleben. Dasselbe gilt für Mädchen 
und Frauen mit Behinderungen und Migrati-
onserfahrungen.
Die MitarbeiterInnen in mädchen- bzw. 
frauenspezifischen (Beratungs-)Einrich-
tungen sind meist in ihrem Bereich topfit, 
haben jedoch kaum Wissen bzw. Erfahrung 
in der Beratung von Frauen mit Behinde-
rungen. Ihre eigenen Einstellungen, äng-
ste und Unsicherheiten in Bezug auf Be-
hinderung erschweren die Kommunikation 
auf gleicher Ebene. Mädchen und Frauen 
mit Behinderungen machen, wenn sie Be-
ratungsstellen aufsuchen, die Erfahrung, 
dass ein großer Teil ihrer Lebenswelt nicht 
wahrgenommen wird, wenn z.B. Mädchen 
mit Lernschwierigkeiten Wege vorgeschla-
gen werden, aber keine Unterstützung da 
ist, um diese Wege zu erledigen. Oder wenn 
z.B. Informationen für Mädchen und Frauen 
mit Lernschwierigkeiten nicht in Leichter 
Sprache oder für blinde und sehbehinderte 
Mädchen und Frauen nicht in Brailleschrift 
oder zum Hören vorhanden sind. Dann füh-
len sich Mädchen und Frauen mit Behinde-
rungen schnell wieder ausgeschlossen und 
nehmen das Beratungsangebot nicht weiter 
in Anspruch.

VERHINDERTE 
GESCHlECHTlICHE IDENTITäT
MitarbeiterInnen in Einrichtungen des Be-
hindertenwesens hingegen sind bestens 
geschult im Bereich Behinderung, kön-
nen jedoch kaum auf mädchen- oder frau-
enspezifisches Wissen zurückgreifen. Mäd-
chen und Frauen mit Behinderungen erle-
ben hier oft, dass in Beratungsgesprächen 
die Behinderung ins Zentrum rückt und sehr 
viel Raum einnimmt, alles andere, z.B. Frau 
oder Migrantin sein, wird nebensächlich. 
Dies ist tatsächlich wortwörtlich zu ver-
stehen, da Mädchen und Frauen mit Behin-
derungen immer wieder damit konfrontiert 
sind, dass ihnen ihre geschlechtliche Iden-
tität abgesprochen wird und sie als ase-
xuelle Wesen wahrgenommen werden. Es 
werden ihnen oft grundlegende Informa-
tionen wie z.B. über Sexualitäten, Aufklä-
rung und Verhütung, Rechte, Selbstbestim-
mung, Körper, Beziehung und Kinderwunsch 
sowie die Auseinandersetzungsmöglichkeit 
mit der eigenen Behinderung vorenthal-
ten oder nicht ausreichend in einer für sie 
verständlichen Form vermittelt. Das heißt, 
Mädchen mit Behinderungen sind auf ihrem 
Weg zum Frausein großteils auf sich selber 
gestellt und haben dafür keine Ansprech-
partnerinnen. Gerade auch deshalb sowie 
aufgrund der strukturellen Abhängigkeiten 
sind sie signifikant häufiger Opfer von sexu-
alisierter Gewalt als Mädchen und Frauen 
ohne Behinderungen, wie aktuelle Studien 
zeigen. (vgl. dazu den Text von Sabine Man-
dl und Claudia Sprenger in diesem Heft)

SElBSTBESTIMMUNG 
NICHT GEFRAGT
Die genannten Aspekte haben vielfältige 
Auswirkungen auf die Identitätsbildung von 
Mädchen und jungen Frauen mit Behinde-

rungen. Ihr Körper gilt oft ab der Geburt als 
Objekt medizinischer und therapeutischer 
Fürsorge. Selbstbestimmung ist dabei nicht 
gefragt. Häufig erleben sie, dass andere 
über ihren Körper entscheiden und dieser 
– so wie er ist – als nicht in Ordnung gilt. 
Mögliche Einschränkungen aufgrund der ei-
genen Belastbarkeit und Schmerzen fordern 
eine weitere Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Körper.
Erworbenes Selbstbewusstsein ist zu guter 
Letzt auch deshalb immer wieder schwierig 
zu halten, weil das Frauenbild in den Me-
dien auf Schönheit und perfekte Körper re-
duziert wird, etwas, womit bereits Frauen 
ohne Behinderung kämpfen. Um eine kri-
tische Auseinandersetzung über Verhal-
tensmuster und Schönheitsideale anzure-
gen, braucht es die Möglichkeit zur Refle-
xion über eigene und inszenierte Körper-
bilder, besonders für junge Frauen mit Be-
hinderungen. notwendig sind Vorbilder 
bzw. Vorbildfrauen und entsprechende Pro-
jekte, wie sie in Deutschland z.B. von mixed 
pickles angeboten werden1. Anknüpfend 
an die Idee der Mädchenkonferenzen, die 
in Deutschland vom Bundesdachverband 
für körper- und mehrfachbehinderte Men-
schen e.V. seit 1998 erfolgreich angeboten 
werden2, wurde dieses Konzept von „make 
it – dem Büro für Mädchenförderung des 
Landes Salzburg“, dessen Leiterin ich bin, 
in Kooperation mit dem Behindertenpasto-
ral der Erzdiözese Salzburg, Sonja Stadler 
und anderen engagierten Einrichtungen und 
Institutionen aus dem Behindertenwesen 
übernommen und für Mädchen und junge 
Frauen aus ganz Österreich angeboten.

KONFERENz FüR JUNGE FRAUEN 
MIT BEHINDERUNGEN
Im Juni 2014 fand in Salzburg unter dem 
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Titel „Frau sein – frei sein – gemeinsam 
stark“ die dritte österreichweite Konfe-
renz für junge Frauen mit Behinderungen 
statt. Ziel war es, die 36 Teilnehmerinnen 
mit unterschiedlichen Behinderungen zu be-
stärken, ihren Wünschen und Bedürfnissen 
Ausdruck zu verleihen und einen Austausch 
zu ermöglichen.
Die jungen Frauen nutzten das abwechs-
lungsreiche Workshop-Programm (Comic-
Zeichnen, Rhythmus-Reise mit Trommeln 
und vielen Instrumenten, Schreibwerkstatt, 
Theater selber machen, Malen, Selbstbe-
hauptung und Sexualität), um zu experi-
mentieren und ihre Erfahrungen umzuset-
zen. Dies zeigte sich auch darin, dass sie es 
schafften, den Rahmen der Konferenz mit-
zubestimmen und ihre Forderungen einzu-
bringen.
An einem Vormittag stand der eigene Kör-
per im Vordergrund und wie es ist, in und 
mit dem eigenen Körper das eigene Frau-
sein zu erleben und diesem nachzuspüren. 
Diesmal wurde in der Großgruppe daran 
gearbeitet, einen gemeinsamen und doch 
eigenen Ausdruck zu finden und diese Er-
fahrungen mit nach Hause zu nehmen. Ge-
meinsam und ausdrucksstark präsentierten 
die jungen Frauen zum Abschluss die Er-
gebnisse der Workshops. neben den For-
derungen nach angemessener Entlohnung 
am Arbeitsplatz, damit selbstbestimmtes 

Wohnen möglich wird, der Finanzierung von 
Persönlicher Assistenz und Unterstützung 
sowie einem regelmäßigem Austausch in 
Peergruppen wurde auch der Wunsch nach 
einer Ansprechfrau für die jungen Frauen 
vor allem in Einrichtungen und für Einrich-
tungen der Behindertenhilfe formuliert.
Die Forderung nach den monatlichen Tref-
fen für junge Frauen mit Behinderungen 
wurde von uns in Salzburg rasch umgesetzt. 
Mag.a Gabi Pöhacker, Behindertenpastoral 
der Erzdiözese Salzburg, und Sonja Stadler, 
Systemische Lebens- und Sozialberaterin, 
Sexualpädagogin sowie Peer-Counseling 
Trainerin, und ich starteten diese bereits 
im Sommer letzten Jahres. Drei Frauen mit 
Behinderungen also, die dabei die Funktion 
der Rolemodels übernehmen. Die Teilneh-
merinnen nutzen dieses Angebot und befra-
gen uns über unsere Erfahrungen, Bewälti-
gungsstrategien und Lösungsansätze. Sie 
fordern uns aber auch sehr mit ihrer Direkt-
heit und dem Aufzeigen der immer noch be-
stehenden Lücken und Barrieren, die es ih-
nen schwer machen, ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen.
Eine eigene Ansprechperson für Frauen in 
Behinderteneinrichtungen war eine weitere 
wichtige Forderung der Teilnehmerinnen 
der Konferenz 2014. Im Oktober 2014 orga-
nisierten wir daher ein Treffen und stellten 
das Konzept der Frauenbeauftragten in Ein-

richtungen aus Deutschland3 vor. Dazu gab 
es jede Menge Diskussion, Austausch und 
Erfahrungsberichte von Frauen mit Lern-
schwierigkeiten. Gemeinsam wollen wir an 
der Umsetzung arbeiten.
Die nächste Konferenz für junge Frauen mit 
Behinderungen ist von 14. – 15. Mai 2016 
geplant.4

ANMERKUNGEN
1 vgl. www.mixedpickles-ev.de
2 vgl. www.bvkm.de/arbeitsbereiche-und-
themen/maedchen-und-junge-frauen/ma-
edchenkonferenzen-1998-bis-2010.html
3 Vgl. http://www.weibernetz.de/frauenbe-
auftragte/index.html
4 Informationen dazu gibt es bei make it - 
Büro für Mädchenförderung des Landes Salz-
burg (http://www.salzburg.gv.at/make-it)

AUTORIN
TERESA LUGSTEIn ist hauptberuflich als 
Mädchenbeauftragte des Landes Salzburg 
tätig. Sie hat verschiedene Aus- und Fort-
bildungen in der feministischen Mädchenar-
beit, im Bereich Gender- und transkulturelle 
Kompetenz, (sexualisierte) Gewalt und in der 
frauenspezifischen Beratung mit Schwer-
punkt Krisen und Traumatisierungen absol-
viert. Sie arbeitet freiberuflich als Sexual-
pädagogin und dipl. Erwachsenenbildnerin. 
Kontakt: teresa.lugstein@salzburg.gv.at
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beHINderT, WeIbLICH, mIgrIerT – 
AspekTe meHrdImeNsIoNALer beNACHTeILIguNg 
sWANTje köbseLL uNd LIsA pFAHL

Zurzeit befinden sich Tausende Menschen 
auf der Flucht und benötigen in Europa Asyl. 
Sie hoffen auf ein Leben in Sicherheit und 
eine Zukunft für sich und ihre Kinder. Viele 
von ihnen benötigen aufgrund von Beein-
trächtigungen und Traumata medizinische 
und sozial-psychologische Betreuung. 
ärzt_innen, Psycholog_innen und Freiwil-
lige bemühen sich um eine erste Hilfe bei 
der Ankunft, auf spezielle Bedürfnislagen 
kann dabei nicht eingegangen werden. Da-
mit wird die nichtwahrnehmung der Be-
dürfnisse von Flüchtlingen mit Beeinträch-
tigungen fortgeschrieben; denn weder bei 
der Errichtung von Flüchtlingslagern noch 
bei der Planung von Hilfsmaßnahmen wer-
den behinderte Flüchtlinge systematisch 
mitgedacht, wodurch es für diese z.B. nur 
erschwert oder gar nicht möglich ist, die 
sanitären Einrichtungen zu benutzen oder 
die Verteilungspunkte für Wasser und nah-
rungsmittel zu erreichen, was sie faktisch 
von der Versorgung ausschließt und ihre 
Vulnerabilität erhöht (Mayer 2014). Dieses 
Beispiel zeigt, dass Überschneidungen von 
Behinderung und Migration bislang nicht 
ausreichend berücksichtigt werden, weder 
von staatlichen noch von zivilgesellschaft-
lichen Institutionen und Organisationen. In 
diesem Beitrag gehen wir den Gemeinsam-
keiten und Unterschieden kultureller Zu-
schreibungen von Migration und Behinde-
rung nach. Wir zeigen, welche Zusammen-
hänge zwischen Migrations- und Behinde-
rungserfahrungen bestehen und welche 
Rolle Geschlecht dabei spielt.

VERFlECHTUNGEN
Die Kategorien „Behinderung“ und „Mi-
grationshintergrund“ sind machtvolle Kon-
struktionen, die „in ähnlichen und in jeweils 

spezifischen Weisen zur Strukturierung von 
Gesellschaft bei(tragen)“ (Attia 2013, 19, 
Hervorh. im Original). Die größte Gemein-
samkeit ist die Konstruktion als das „An-
dere“ einer weißen, christlichen, nichtbe-
hinderten gesellschaftlichen Mehrheit, die 
sich selbst als „normal“ ansieht – eine nor-
malität, die nicht hinterfragt wird. Dieser 
Prozess des „Othering“ beinhaltet die Ten-
denz zur Segregation in wichtigen sozialen 
Feldern wie Bildung und Arbeit. Darüber hi-
naus führt er zu individueller und struktu-
reller Diskriminierung, zu eingeschränkter 
Selbstvertretung und fehlender kulturel-
ler Repräsentation sowie zur essentialis-
tischen Reduktion auf ein einziges Merk-
mal. „Behinderung“ und „Migration“ wer-
den als „Probleme“ angesehen, für die eine 
„Lösung“ gefunden werden muss, und von 
den Betroffenen wird erwartet, dass sie 
sich soweit wie möglich der normalität 
anpassen (vgl. Gummich 2010, 137f). Dies 
führt einerseits zu einer Homogenisierung 
der sehr unterschiedlichen Mitglieder die-
ser Gruppe, andererseits erfolgt eine Di-
chotomisierung in „die“ und „wir“ (Attia 
2013, 14).
Es gibt jedoch zahlreiche Unterschiede zwi-
schen beiden Gruppen, z.B. unterscheiden 
sich die Diskriminierungserfahrungen: Be-
hinderten Menschen wird nicht selten mit 
Mitleid und Herablassung begegnet, ihre 
Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft 
jedoch nicht infrage gestellt; Menschen mit 
Migrationshintergrund dagegen werden oft 
als grundlegend nicht dazugehörend ange-
sehen (ebd., 139). So werden die Angehö-
rigen der „Gruppen“ aus unterschiedlichen 
Gründen von gesellschaftlicher Teilhabe 
ausgeschlossen, doch für beide gilt: „Ihre 
Diskursivierung als Andere wird im Alltag 

und in unterschiedlichen Facetten immer 
wieder aufs neue aktualisiert, als freaks 
(sic!) und exotisch, aufregend und beängsti-
gend, beneidenswert und verabscheuungs-
würdig, jedenfalls als nicht normal und da-
mit als jenseits moderner Gesellschaftsord-
nungen liegendes Problem des Einzelnen.“ 
(Attia 2013, 1)

MIGRATION(SHINTERGRUND)
Der in Deutschland inzwischen gängige 
Begriff „Menschen mit Migrationshinter-
grund“ ist eine relativ neue Wortschöpfung, 
für die es keine verbindliche Definition gibt. 
„Menschen mit Migrationshintergrund” be-
zeichnet eine heterogene Gruppe von Zu-
wanderer_innen und ihren nachkommen 
aus vielen Ländern mit vielfältigen kulturel-
len, ethnischen, religiösen und sozio-kultu-
rellen Hintergründen und den unterschied-
lichsten Lebenslagen. Darunter befinden 
sich Menschen auch mit Behinderungen – 
manche leben seit ihrer Geburt damit, an-
dere haben sie durch Krieg und Verfolgung 
oder auf der Flucht erworben. In Abhän-
gigkeit von ihrer Migrationsgeschichte be-
kommen sie im Aufnahmeland einen unter-
schiedlichen rechtlichen Status (Debler & 
Gregor 2011), der unter anderem darüber 
entscheidet, ob bzw. welchen Zugang zum 
Gesundheits- oder Sozialsystem behinder-
te Flüchtlinge bekommen. Ein fehlender Zu-
gang zu Gesundheitsleistungen trägt zum 
Entstehen bzw. zur Verschlimmerung von 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen und 
zu Behinderungserfahrungen bei.

MODEllE VON BEHINDERUNG
Im Kontext staatlichen Handelns wird Be-
hinderung nach wie vor überwiegend aus 
der Perspektive des medizinischen Models 
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betrachtet und vorrangig als Defizit der be-
troffenen Person, also als ein Leiden be-
trachtet, das entweder geheilt oder ertra-
gen werden muss. Diese, an gesellschaft-
lich gesetzten körperlichen bzw. Verhal-
tensstandards orientierte Perspektive auf 
Behinderung reduziert Menschen mit ei-
ner Beeinträchtigung auf eben diese, was 
u.a. dazu führt, dass so bezeichnete Per-
sonen oft rhetorisch in der vermeintlich ge-
schlechtslosen Masse „der Behinderten“ 
aufgehen. Mit dem zunehmend verbrei-
teten und nun auch durch die Un-Behinder-
tenrechtskonvention gestützten sozialen 
Modell von Behinderung wird eine grund-
legend andere Sichtweise vertreten: Behin-
derung wird hier als eine der Beeinträchti-
gung nachfolgende Konstruktion verstan-
den, die beeinträchtigte Frauen und Männer 
aufgrund ihrer Beeinträchtigung ausgrenzt 
und von der vollen Teilhabe in der Gesell-

schaft ausschließt (Priestley 2013, 26). Das 
soziale Modell von Behinderung ist inzwi-
schen einerseits zum Common Sense in der 
internationalen Behindertenpolitik avan-
ciert, andererseits vielfach kritisiert (z.B. 
Hughes & Paterson 1997) und weiterent-
wickelt (Waldschmidt 2005) worden. Für 
eine Analyse der verschiedenen Faktoren, 
die zur Konstruktion von Behinderung bei-
tragen, ist es jedoch u. E. nach wie vor äu-
ßerst hilfreich.

INTERSEKTIONEN VON MIGRATION 
UND BEHINDERUNG
Ein Blick auf die Intersektion, d.h. die Über-
kreuzung von Migration und Behinderung 
zeigt zahlreiche Gemeinsamkeiten der so be-
zeichneten Gruppenangehörigen auf. So kön-
nen Erwerb oder Vorliegen einer Beeinträch-
tigung in engem Zusammenhang mit dem Mi-
grationsgeschehen stehen: Eine bereits be-

stehende Beeinträchtigung kann der Grund 
dafür sein auszuwandern, wenn es z. B. im 
Herkunftsland kein zugängliches Gesund-
heitssystem gibt und sich dadurch der Ge-
sundheitszustand bis hin zur Lebensbedroh-
lichkeit verschlimmern kann. Das Vorliegen 
einer Beeinträchtigung kann aber auch ein 
Migrationshindernis darstellen: Es macht z.B. 
eine Flucht schwieriger, erhöht die Vulnerabi-
lität während dieser wie auch das Risiko, von 
Grenzpolizist_innen aufgehalten zu werden.
Verfolgung, Folter und bewaffnete Konflikte 
sind eine zentrale Ursache vieler Beeinträch-
tigungen: Der weltweit größte Anteil von Kin-
dern und Erwachsenen mit Beeinträchtigun-
gen lebt in Kriegsregionen (vgl. Kastl 2010, 
129f). Im Aufnahmeland gibt es zusätzliche 
psychische Belastungen wie die Angst aus-
gewiesen oder als illegal Eingewanderte ent-
deckt zu werden, auch die Sorge um zurück-
gelassene Angehörige (Razum et al. 2004) 
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sowie Erfahrungen mit Rassismus sind be-
lastend (Hutson 2010). Man kann also da-
von ausgehen, dass viele Migrant_innen Be-
einträchtigungen oder gesundheitliche Pro-
bleme haben. nach deutschem Gesetz haben 
sie jedoch – solange sie keine Aufenthalts-
genehmigung besitzen – nur Anspruch auf 
die Behandlung akuter Erkrankungen, wozu 
weder Physio- noch Psychotherapie gehö-
ren. Bis eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt 
wird, vergeht oft viel Zeit, in der sich der Ge-
sundheitszustand dramatisch verschlechtern 
kann.
Auch Menschen, die in zweiter Generation 
im Land leben, sind einem erhöhten Risiko 
auf Erwerb oder Verschlimmerung einer be-
stehenden Beeinträchtigung ausgesetzt. 
Hier spielt vor allem die schlechte ökono-
mische Situation vieler Familien mit Migra-
tionshintergrund eine wichtige Rolle, denn 
eine Migrationsgeschichte erhöht das Ar-
mutsrisiko. Ebenso ist der Zusammenhang 
von Armut und Beeinträchtigung bekannt: 
„Behindert wird vor allem der, der arm ist, 
und wer behindert ist, wird arm. Behinde-
rung und Armut sind eng mit einander ver-
flochten“, (Cloerkes 2007, 99). Armut be-
wirkt die Häufung potentiell gesundheits-
schädigender Bedingungen wie beispiels-
weise das Leben müssen in zu kleinen, dun-
klen oder feuchten Wohnungen, aber auch 
die des eingeschränkten Zugangs zu Ge-
sundheitsversorgung und Präventionsmaß-
nahmen, der durch geringe Sprachkennt-
nisse verstärkt werden kann (Razum et al. 
2004). In diesen Ausgrenzungsprozessen 
spielt von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Ableism beeinflusste institutionelle 
Diskriminierung (Gomolla & Radtke 2002) 
ebenso eine Rolle wie die Erfahrungen all-
täglicher Diskriminierungen.

BEHINDERUNG, MIGRATION 
UND GESCHlECHT
Geschlecht ist eine wirkmächtige Katego-
rie, die alle Menschen betrifft und als ge-
sellschaftliche Konstruktion hierarchisch 
gegliedert ist. Behinderung hingegen wur-
de lange als geschlechtloser Zustand be-
trachtet. Dass sich dies geändert hat, ist 
vor allem dem langjährigen Kampf behin-
derter Frauen zu verdanken, die seit 1981 
immer wieder auf die spezifischen Diskrimi-
nierungserfahrungen durch die „Überkreu-
zung“ der beiden Ungleichheitsdimensionen 
Behinderung und weibliches Geschlecht 
hingewiesen haben (vgl. u.a. Ewinkel et al., 
185, Faber 2007). Diese Diskriminierungs-
erfahrungen unterscheiden sich erheblich 
sowohl von denen behinderter Männer als 
auch von denen nichtbehinderter Frauen. 
Oft werden behinderte Frauen gar nicht als 
Frauen wahrgenommen. Sie gelten als unat-
traktive Partnerinnen; selbstbestimmte Se-
xualität wurde ihnen lange abgesprochen 
und Mutterschaft verwehrt. Als Gruppe 
sind sie massiv von sexualisierter Gewalt 
betroffen. Auch auf dem Arbeitsmarkt sind 
behinderte Frauen deutlich benachteiligt: 
Sie sind weniger häufig in Beschäftigungs-
verhältnissen als behinderte Männer oder 
nichtbehinderte Frauen; wenn sie einen Ar-
beitsplatz haben, verdienen sie weniger als 
die anderen beiden Gruppen, was zu pre-
kären Lebenssituationen und vorprogram-
mierter Altersarmut führt.
Zur Lebenssituation behinderter Frauen 
mit Migrationshintergrund gibt es bis jetzt 
kaum Veröffentlichungen und so gut wie 
keine Forschung. Allerdings lassen sich aus 
statistischen Erhebungen Tendenzen ablei-
ten. Auffällig ist, dass im Vergleich mit be-
hinderten Frauen ohne Migrationshinter-

gund und Männern mit Migrationshinter-
grund prozentual wesentlich weniger – vor 
allem jüngere – Frauen mit Migrationshin-
tergrund eine Anerkennung als Schwerbe-
hinderte haben, (vgl. Libuda-Köster & Sel-
lach 2014, 313). Man kann vermuten, „dass 
Frauen mit Migrationshintergrund in jün-
geren Jahren eher keinen Antrag auf Aner-
kennung ihrer Behinderung stellen wegen 
ihrer schlechten ökonomischen Situation 
verbunden mit der Sorge, wegen der Behin-
derung am Arbeitsmarkt benachteiligt zu 
werden“, (ebd., 315). Tatsächlich bilden be-
hinderte Frauen mit Migrationshintergrund 
das Schlusslicht auf dem Arbeitsmarkt 
(BMAS 2013, 142). Sie gehören „anteilig am 
häufigsten zur Gruppe der nichterwerbs-
personen“ (Libuda-Köster & Sellach 2014, 
316), verfügen über das geringste Einkom-
men (ebd.) und haben damit das höchste Ar-
mutsrisiko.
In Bezug auf ihre Lebenssituation fällt auf, 
dass „behinderte Frauen ohne Migrations-
hintergrund häufiger ledig sind als Migran-
tinnen und diese wiederum signifikant häu-
figer verheiratet waren“ (ebd., 315). Abge-
sehen davon, dass auch nichtbehinderte 
Frauen mit Migrationshintergrund häufiger 
verheiratet sind als solche ohne (vgl. Boos-
nünning & Stein 2013, 34), scheint das Phä-
nomen der so genannten „verminderten 
Heiratsfähigkeit“ (vgl. Ehrig 1996) nicht in 
gleichem Maße auf behinderte Frauen mit 
Migrationshintergrund zuzutreffen wie auf 
behinderte Frauen ohne diesen. Weshalb 
behinderte Frauen mit Migrationshinter-
grund deutlich häufiger verheiratet sind ist 
genauso wenig erforscht wie ihre Erfah-
rungen mit (sexualisierter) Gewalt. Studi-
en zur Gewalterfahrung von Frauen mit und 
behinderten Frauen ohne Migrationshinter-
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grund zeigen, dass Erstere in besonderem 
Maße gefährdet sind Gewalt zu erfahren. 
Wie Schröttle und Glammeier (2014, 294) 
betonen, liegt dies nicht an der ethnischen 
Herkunft, vielmehr seien „die Migrations-
folgen und die mit ihnen einhergehenden 
sozialen Spannungen und Belastungen im 
Geschlechterverhältnis“ Gewalt fördernd. 
Auch muss in diesem Zusammenhang noch 
einmal die Heterogenität der „Menschen 
mit Migrationshintergrund“ betont und auf 
die Gefahr der Kulturalisierung dieser Fra-
gen hingewiesen werden, denn „(b)ei der 
Diskussion um Gewalt gegen Migrantinnen 
geht es (…) nicht wirklich um alle Frauen 
mit Migrationshintergrund (…), sondern un-
ausgesprochen werden nur bestimmte, als 
besonders unterdrückt, abhängig und/oder 
wehrlos imaginierte Gruppen (z.B. Frauen 
türkischer Herkunft mit geringem Bildungs- 
und sozialen Ressourcen, schwarze Frauen) 
thematisiert“ (ebd., 300). „Die“ behinder-
te Frau mit Migrationshintergrund gibt es 
nicht; es ist davon auszugehen, dass die 
„Lebenssituation, Belastungen und Diskri-
minierungen, denen Migrantinnen mit Be-
hinderung ausgesetzt sind, (...) stark variie-
ren“ (ebd., 300). Fest steht, dass die in die-
ser Gruppe zusammengefassten Personen 
aufgrund ihres weiblichen Geschlecht, ihrer 
Behinderung und ihres Migrationshinter-
grunds mit einer Vielzahl von Benachteili-
gungen konfrontiert sind.

UNSICHTBARKEIT
In den deutschsprachigen Ländern gibt es 
zahlreiche Beratungs- und Dienstleistung-
sangebote für behinderte Menschen wie 
auch für Menschen mit Migrationshinter-
grund. Da dies jedoch zwei völlig getrennte 
Systeme sind, fallen Menschen mit Migrati-

onshintergrund und Beeinträchtigung in die 
Lücke dazwischen. Sie sind als Adressat_
innen der Angebote nicht „vorgesehen“, 
bleiben benachteiligt und unterversorgt. 
Beratungsangebote für Migrant_innen fo-
kussieren vor allem rechtliche Aspekte 
der gesellschaftlichen Integration und be-
schäftigen sich nicht mit gesundheitsspezi-
fischen oder gar rechtlichen Fragen, die mit 
Behinderung zusammenhängen. Die Behin-
dertenhilfe hingegen kennt sich mit Letzte-
rem gut aus, hat aber keine Kompetenz bzgl. 
Fragen, Problemen und Lebenslagen, die 
mit Migration und/oder Flucht zusammen-
hängen. Außerdem haben die Mitarbeiter_
innen hier in der Regel selbst keinen Migra-
tionshintergrund. Sie arbeiten überwiegend 
mit einem westlich geprägten, kulturhomo-
genen Verständnis von Behinderung, was 
zu ausschließenden Praktiken führt, obwohl 
die Angebote vom Grundsatz her für alle 
behinderten Menschen angeboten werden 
(Kauczor 2008, 70f). In der Regel scheint es 
sich dabei nicht um offen antiislamische, 

antisemitische oder rassistische Haltungen 
zu handeln, sondern um eine Mischung von 
Unwissenheit und Mangel an Sensibilität 
für die Erfahrungen, Hintergründe und Be-
dürfnisse von Menschen mit Migrations-
hintergrund bzw. ihrer Familien. Viele Mit-
arbeiter_innen der Behindertenhilfe wissen 
wenig über kulturelle Werte und Regeln und 
ihre Auswirkungen auf den Umgang mit Be-
hinderungen sowie über individuelle Mi-
grationsgeschichten oder deren rechtliche 
Implikationen. Erschwerend kommt hinzu, 
dass sich in der Behindertenhilfe vielerorts 
hartnäckig das medizinische Modell von 
Behinderung hält. Dies führt dazu, dass nur 
das scheinbar Offensichtliche als Problem 
wahrgenommen wird, nicht aber die Fak-
toren, die im Hintergrund behindernd wir-
ken, so dass nicht der jeweiligen Situation 
angemessen gehandelt bzw. interveniert 
wird. Dies errichtet Barrieren, die den Zu-
gang zum System der Behindertenhilfe für 
Migrant_innen erschweren (ebd., 71) und 
ihre Unsichtbarkeit aufrechterhalten.
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Eine große Barriere sind fehlende Sprach-
kompetenzen bei den Mitarbeiter_innen 
der Behindertenhilfe und nur sehr weni-
ge haben selbst einen Migrationshinter-
grund. Auch gibt es in vielen Herkunftslän-
dern keine vergleichbaren Unterstützungs-
angebote, weshalb Migrant_innen kul-
tursensible Informationen in ihnen zugäng-
lichen Formaten benötigen. Ebenso kann es 
sein, dass die Betroffenen wenig oder kein 
Wissen über die Entstehung und Behand-
lungsmöglichkeiten des gesundheitlichen 
Problems bzw. der Beeinträchtigung verfü-
gen. Hier müssen die Betroffenen durch kul-
tursensible Aufklärung in die Lage versetzt 
werden, sich für oder gegen eine bestimmte 
Maßnahme zu entscheiden. Unter Umstän-
den teilen Migrant_innen die hier vorherr-
schende Vorstellung im Hinblick auf Selbst-
bestimmung, (Un-)Abhängigkeit, Pflege und 
Therapie nicht oder formulieren aus Angst 
vor Autoritäten ihre Bedürfnisse nicht. 
Manchmal haben sie negative Erfahrungen 
mit deutschsprachigen Beratungsangebo-
ten gemacht und misstrauen diesen.
Verschärft wird die Problemlage behin-
derter Migrant_innen durch institutionelle 
Diskriminierung, die den Zugang zu medi-
zinischen Behandlungen und Rehabilitati-
onsmaßnahmen vorenthält oder erschwert. 
Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ha-
ben Menschen mit Migrationshintergrund 
geringwertigere Schulabschlüsse und nur 
gering qualifizierende Ausbildungszertifi-
kate und dadurch deutlich reduzierte Mög-
lichkeiten einen Existenz sichernden Le-
bensunterhalt zu verdienen. Ursache dafür 
sind institutionelle Diskriminierungen im 
Bildungsbereich, die u.a. dazu führen, dass 
vor allem männliche Kinder und Jugendliche 
mit Migrationshintergrund wesentlich häu-

figer in Sonderschulen überwiesen werden 
als im Bevölkerungsdurchschnitt, wodurch 
sich ihre Chancen auf Teilhabe an Bildung, 
Ausbildung und Erwerbstätigkeit deutlich 
reduzieren (Powell & Wagner 2014). Da be-
hinderte Menschen generell ein erhöhtes 
Risiko der Erwerbslosigkeit besitzen (wo-
bei das Risiko bei Frauen ausgeprägter ist 
als bei Männern), verwundert es nicht, dass 
Migrant_innen mit Behinderung eine deut-
lich höhere Arbeitslosenquote aufweisen – 
Frauen 24%, Männer 14% im Vergleich zu 
12% der Frauen mit Behinderung aber ohne 
Migrationshintergrund und 10% der Män-
ner in dieser Gruppe (BMAS 2013, 142). Be-
hinderte Migrant_innen sind daher in weit 
höherem Maße von staatlichen Transferlei-
stungen abhängig als ihre Peers ohne Mi-
grationshintergrund. Hier wird deutlich, wie 
die Intersektion von Migration, Behinde-
rung und Geschlecht Armut und Ausschluss 
von gesellschaftlicher Teilhabe bedingt.
Um das komplexe Themenfeld Behinderung 
und Migration geschlechtersensibel anzu-
gehen, bedarf es unterschiedlicher Maß-
nahmen auf supra-nationaler, staatlicher 
und regionaler Ebene. Vereine und Verbän-
de der Behindertenhilfe müssen sich der 
Thematik ebenso annehmen wie migrati-
onsspezifische Vereinigungen. Der Teilha-
bebericht (BMAS 2013) der deutschen Bun-
desregierung hat bereits begonnen, die Le-
benslagen von behinderten Migrant_innen 
mit einzubeziehen. Dabei zeigten sich er-
neut die schlechte Datenlage und viele of-
fene Fragen (Wansing & Westphal 2014, 
31). Die deutsche Bundesregierung wird 
nun die Entwicklung eines entsprechenden 
Surveys in Auftrag gegeben. Ferner müsste 
u. E. der Aufbau von Beratungsstrukturen 
finanziert werden, die die beschriebene Lü-

cke in den Beratungsangeboten füllen und 
besonders Unterstützungsangebote auf 
Peer-Ebene fördern.
Insgesamt steht die Behindertenhilfe und 
-selbsthilfe vor der Herausforderung, sich 
für alle behinderten Menschen – unabhän-
gig von Herkunft, Geschlecht, Ethnizität, 
Sprache und Religion – zuständig zu er-
klären und dies in ihrem Handeln und ihren 
Angeboten deutlich zu machen. Das hieße, 
differenzfreundlich zu agieren und die ei-
genen Strukturen und Angebote daraufhin 
zu überprüfen, ob sie Migrant_innen aus- 
bzw. nicht eindeutig einschließen und ent-
sprechende Veränderungen auf den Weg zu 
bringen.
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„Wenn eine junge, mehrfach behinderte, vor 
allem sichtbar behinderte Frau heute an das 
Alter denkt, hat sie keine so guten Karten.“ 
(N.N.o.J.)

Diese Aussage einer Frau mit Behinde-
rungen, die bewusst unerkannt bleiben 
wollte, spricht Bände und kann stellvertre-

tend für Frauen verstanden werden, die al-
tern und die als Mensch mit Behinderungen 
Be-hinderung erfahren. Immer noch werden 
Menschen mit Behinderungen diskriminiert, 
es stehen ihnen mehrfache und vielfältige 
Barrieren im Weg, die Partizipation in und 
an der Gesellschaft verhindern oder zumin-
dest einschränken. Menschen mit Behinde-

rungen werden dabei als ‚Gruppe’ verstan-
den, wobei Waldschmidt (2003) zu Recht 
darauf hinweist, dass das einzig Verbin-
dende die Erfahrung von Ausgrenzung und 
Diskriminierung ist. nicht nur gibt es – ent-
sprechend dem so genannten sozialen Mo-
dell von Behinderung (Oliver 1990) – viele 
unterschiedliche Formen von Hindernissen, 
also Barrieren, die Menschen am Partizi-
pieren be-hindern, sondern es ist nach wie 
vor bemerkbar, dass Frauen im Vergleich zu 
Männern mit Behinderungen noch schlech-
tere Karten für das Leben gezogen haben. 
Und zwar nicht, weil an ihnen etwas ‚nicht 
stimmt’ – dieser am Defizit orientierte An-
satz, der auch als individuell-medizinisches 
Modell von Behinderung bezeichnet wird 
(Oliver 1990) herrscht vielerorts immer 
noch vor –, sondern weil ihnen einerseits 
als Menschen mit Behinderungen Vorurteile 
entgegengebracht werden, und ihnen ande-
rerseits als Frauen – immer noch analog zur 
Gesamtbevölkerung – nicht dieselben Mög-
lichkeiten offen stehen wie Männern. ne-
ben einer Ausgrenzung als Frauen erfahren 
sie also zudem eine Ausgrenzung als Men-
schen mit Behinderungen.

EIN SEHR KURzER ABRISS DES 
KONTExTES: öSTERREICHISCHE 
pOlITIK DER BEHINDERUNG
Zwar weist die Un-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
in Artikel 3(g) wie auch in Artikel 6 aus-
drücklich darauf hin, dass Frauen mit Behin-
derungen mehrfachen Diskriminierungen 
ausgesetzt sind und dass diese zu beseiti-
gen sind, aber trotzdem hat sich seit dem 
Jahr 2006, als diese Konvention von der Un 
Generalversammlung verabschiedet wurde, 
und seit 2008, als diese von Österreich rati-
fiziert, also rechtlich gültig gemacht wurde, 

über dIe VerZAHNuNg VoN dIskrImINIeruNgeN: 
beHINderuNg, ALTer uNd gesCHLeCHT
ursuLA NAue
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nichts Wesentliches an der Lage von Frauen 
mit Behinderungen in der Gesellschaft ver-
ändert. Zu dieser allgemeinen Situation 
von Frauen mit Behinderungen kommt hin-
zu, dass ein Altern mit Behinderung bezie-
hungsweise ein Altern in eine Behinderung 
hinein – also in die Erfahrung von Ausgren-
zung hinein – eine weitere potentielle Quel-
le von Diskriminierung beinhaltet, wirken 
sich doch der Lebensverlauf und der gesell-
schaftliche Umgang mit Frauen mit Behin-
derungen im Alter aus: Wer im Verlauf des 
Lebens keine oder schlechte Arbeitsmög-
lichkeiten hat und sich daraus keine Pen-
sionsansprüche ergeben und auch andere 
Leistungen nicht beansprucht werden kön-
nen, hat keine besonders guten Karten für 
das Altern und Alter.

Seit dem Jahr 2008 muss in Österreich die 
oben genannte Un-Konvention umgesetzt 
werden. Dies erfolgt unter anderem auf 
Bundesebene mit dem so genannten nati-
onalen Aktionsplan Behinderung 2012-2020 
(nAP 2012). In diesem nationalen Aktions-
plan wird unter Punkt 1.5 das Thema Frauen 
mit Behinderungen und unter Punkt 1.6 
das Thema ältere Menschen mit Behinde-
rungen abgehandelt. Aus statistischen Da-
ten, so wird festgehalten, lässt sich ablei-
ten, „dass Frauen mit Behinderungen nicht 
nur gegenüber nichtbehinderten Frauen 
deutlich schlechter gestellt [Hervorhebung 
im Original] sind, sondern auch gegenüber 
Männern mit Behinderungen. Frauen mit 
Behinderungen haben nachteile in den Be-
reichen Bildung, Berufsausbildung, Beruf 
(häufig schlechtbezahlte typische Frauen-
berufe, im Fall von Arbeitslosigkeit gerin-
gere Sozialleistungsansprüche) und Alter 
(niedrige Pensionen). Frauen mit Behinde-
rungen geraten öfter in Armut als Männer 

mit Behinderungen,“ (ebd., 20). Die beiden 
daraus abgeleiteten Maßnahmen packen 
das Problem wenig an den Wurzeln und 
sind sehr allgemein verfasst: Es geht dabei 
um eine geschlechterspezifische Auswer-
tung statistischer Erhebungen (Maßnah-
me 18) und um gendergerechte Förderung 
im Rahmen der Bildung (Maßnahme 19) – 
beides sind wichtige Maßnahmen, jedoch 
fehlen Indikatoren und eine Zwischeneva-
luierung (beide Maßnahmen laufen die ge-
samte Dauer des nationalen Aktionsplans, 
also bis 2020).
Zu ‚älteren Menschen mit Behinderungen’ 
wird im nationalen Aktionsplan auf die 
Graz-Deklaration (2006) und die Linz-De-
klaration (2011; kurzer Bericht: EASPD 2012) 
verwiesen, in denen es um Behinderung und 
Alter wie auch um selbstbestimmtes Leben 
für älter werdende Menschen mit Behinde-
rungen geht (nAP 2012, 21). Die drei Maß-
nahmen fokussieren dabei auf Produkte und 
Dienstleistungen für ältere Menschen mit 
Behinderungen (Maßnahme 20), auf Unter-
stütztes Wohnen in der Umgebung (Maß-
nahme 21) sowie auf Gewaltprävention in 
Bezug auf ältere Menschen (Maßnahme 
22) – wiederum wichtige Themen, aber bei 
Weitem nicht ausreichend, um die Situati-
on von Menschen mit Behinderungen im Al-
ter adäquat anzusprechen. Dazu zählen v.a. 
Ausgrenzung insgesamt sowie grundlegend 
Fragen von Armut, die hier besonders rele-
vant sind. Auch hier fehlen Indikatoren, um 
Veränderungen messbar und beurteilbar zu 
machen. Das ist umso wesentlicher, laufen 
doch die Maßnahmen 20-22 laut dem nati-
onalen Aktionsplan jeweils nur bis 2013 und 
sollten daher schon längst positive Auswir-
kungen auf ältere Menschen mit Behinde-
rungen haben.

AlT wERDEN AlS FRAU MIT 
BEHINDERUNGEN ERFORSCHEN
Zum Thema ‚Frau sein als Mensch mit Be-
hinderungen’ gibt es seit den 80er Jahren 
des zwanzigsten Jahrhunderts vermehrt Li-
teratur. Erwähnt seien hier unter anderem 
Ewinkel et al. (1985) wie auch Fine und Asch 
(1988). Literatur zum Thema ‚Alt werden als 
Frau mit Behinderungen’ gibt es ebenso be-
reits seit etlichen Jahren, allerdings ste-
hen Literatur und Studien zu diesem Thema 
nicht im Zentrum der Debatte zu Behinde-
rung – ein Manko, das auf wissenschaft-
licher Ebene dem weiter oben kurz skiz-
zierten, nicht ausreichend entwickelten po-
litischen Fokus auf das Thema Geschlecht, 
Alter und Behinderung entspricht.
Macfarlane wies jedenfalls bereits im Jahr 
1994 darauf hin, dass mangelnde Barriere-
freiheit und eingeschränkte Mobilität eben-
so wie nicht ausgereifte oder nicht pas-
sende Unterstützungsformen maßgebliche 
Faktoren für nicht gelingendes Altern mit 
Behinderung darstellen (Macfarlane 1994, 
255f). Sie bringt es in ihrem kurzen Text 
auf den Punkt, wenn sie schreibt: “ältere 
Frauen mit Behinderungen benötigen die-
se Möglichkeiten gleichermaßen und es ist 
Zeit, dass sie deutlich machen, dass es ih-
nen ebenso um Lebensqualität geht – und 
zwar um eine gute. Es ist unumgänglich, 
dass alle auf der Gemeinschaft basierenden 
Unterstützungsmaßnahmen und grundsätz-
lich alle Fragen, die Barrierefreiheit und Ak-
zeptanz in der Gesellschaft betreffen und 
für junge Menschen gelten, ebenso auf äl-
tere Menschen mit Behinderungen zutref-
fen. ältere Frauen mit Behinderungen sol-
len dabei nicht bloß konsultiert, sondern 
tatsächlich einbezogen werden.” (ebd., 256; 
Übersetzung naue). Ganz wesentlich ver-
weist Macfarlane dabei auf das Einbezie-
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hen von älter werdenden Frauen mit Be-
hinderungen in sozio-politische Praktiken, 
also in politisches und gesellschaftliches 
Handeln insgesamt. Dies wiederum über-
lappt sich mit den Forderungen der Un-Be-
hindertenrechtskonvention, die in Artikel 
3(c) wie auch in Artikel 29 auf Partizipation 
von Menschen mit Behinderungen verweist 

und diese einfordert. Freilich hat dies wie-
derum viel damit zu tun, wie mit Menschen 
mit Behinderungen umgegangen wird, wel-
che Möglichkeiten ihnen grundsätzlich im 
gesellschaftlichen Leben offen stehen und 
wie sie ausgebildet werden. Dass Partizi-
pation kaum oder nur sehr schwer möglich 
ist, wenn jemand nie gelernt hat, selbstbe-

stimmt zu leben und zu agieren – weil sie/er 
nie dazu ermutigt wurde oder ihr/ihm dies 
nie zugestanden/zugetraut wurde – liegt 
auf der Hand. Das heißt also, dass Partizi-
pation und Einbezogen-Sein grundsätzlich 
damit zusammen hängen, dass sich das ge-
samtgesellschaftliche Verhalten Menschen 
mit Behinderungen insgesamt gegenüber 
ändern muss und ändert.

Im Jahr 2008 wies Strupp auf Forschungs-
desiderata hin, die heute (also 2015) immer 
noch existieren: „Besonders Frauen mit Be-
hinderung im Alter werden noch nicht an-
gemessen wahrgenommen, ihre Problem-
lagen weitestgehend vernachlässigt, dabei 
ist evident, dass Benachteiligungen behin-
derter Frauen (und Mädchen) im Lebensver-
lauf kumulieren und durch die Betrachtung 
der Dimension Alter an Stärke zunehmen.“ 
(Strupp 2008, 11). Zudem kritisiert Strupp 
zu Recht, dass eine Geschlechterperspek-
tive grundlegend bei Projekten fehlt, wenn 
es um ältere Menschen mit Behinderungen 
geht. Die Autorin hebt in ihrem Text einige 
wesentliche Aspekte für ein Altern als Frau 
mit Behinderungen hervor: die Wohnsitua-
tion, Unterstützungsressourcen und soziale 
netzwerke, die sich laut Studien bei Frauen 
mit Behinderungen im Alter wesentlich ver-
ringern (ebd., 16-19).

HIERARCHIEN DER DISKRIMINIERUNG 
UND AUSGRENzUNG: ARMUT AlS 
FOlGE
Was bisher noch nicht ausreichend ange-
sprochen wurde, ist, dass das, was sehr 
verallgemeinernd zu alternden und alten 
Frauen mit Behinderungen gesagt wurde, 
wiederum nicht für alle Frauen gleicher-
maßen gilt. Die konstruierte Homogeni-
sierung der ‚Gruppe’ ‚der’ alternden/alten 
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Frauen mit Behinderungen führt leicht dazu, 
dass Frauen mit Behinderungen übersehen 
werden, die mit einem weiteren Stigma zu 
kämpfen haben, aus dem sich immer noch 
massive Barrieren ableiten, nämlich Frauen 
mit Lernschwierigkeiten. In einer Hierarchie 
von Behinderung rangieren Frauen mit Lern-
schwierigkeiten am unteren Ende, sind sie 
es doch, denen Selbstbestimmung nach wie 
vor am ehesten absolut aberkannt wird (vgl. 
dazu auch den Beitrag von Marion Sigot in 
diesem Heft). Das zeigt sich unter ande-
rem in einer großen Zahl von Besachwalte-
rungen. Vorurteile, ängste und falsche Vor-
stellungen führen immer noch dazu, dass 
Frauen mit Lernschwierigkeiten Ausbildung 
und Bildung verwehrt wird, dass sie also in 
parallele Schul- und Ausbildungssondersy-
steme verschoben werden. Wenn sie Jahre 
ihres Lebens in einer so genannten Werk-
stätte gearbeitet haben, haben sie im Al-
ter keine Pensionsansprüche. Ein Leben in 
Armut und daraus resultierend auch ein 
Alter(n) in Armut ist damit gewissermaßen 
vorprogrammiert. Wobei hinzuzufügen ist, 
dass Menschen mit Behinderungen insge-
samt eine sehr stark armuts- und ausgren-
zungsgefährdete ‚Gruppe’ in der Gesell-
schaft darstellen (vgl. Wegscheider 2011).

UND EIGENTlICH...
nach diesem kurzen Abriss zur Verzahnung 
von Diskriminierungen aufgrund von Behin-
derung, Alter und Geschlecht und den da-
raus resultierenden Folgen wie Armut und 
Abhängigkeit ist es notwendig, sich ab-
schließend einer wesentlichen Perspekti-
ve auf unser gesellschaftliches Zusammen-
leben zuzuwenden, die zwar viel diskutiert 
wird, die es jedoch – so scheint es zumin-
dest in Bezug auf das hier diskutierte The-
ma – noch nicht tatsächlich (ausreichend 

umfangreich) in unsere Handlungen und 
Praktiken geschafft hat, nämlich Diversi-
tät und Inklusion. Pauser diskutiert die Di-
mensionen von Vielfalt und Diversität und 
hält mit anderen AutorInnen fest, dass die 
so genannte innere Dimension von Diver-
sität unter anderem Alter, Geschlecht und 
Behinderung beinhaltet (2011, 32). Wesent-
lich ist dabei, alle Dimensionen von Diver-
sität nicht getrennt zu betrachten, sondern 
sich dessen bewusst zu sein, dass sie ver-
zahnt sind, sich daher gegenseitig beein-
flussen und auf diese Weise die Selbstpo-
sitionierung wie auch die Fremdpositionie-
rung eines Menschen in dieser Verzahnung 
ausmachen.

Eine inklusive Gesellschaft zu leben bedeu-
tet dem entsprechend, alle diese Dimensi-
onen gemeinsam zu denken und danach zu 
handeln – also die Verzahnung diverser Di-
mensionen von Vielfalt anzuerkennen, zu 
respektieren und mit anderen Menschen in 
diesem Sinn umzugehen. Problematisch da-
bei ist, dass der Begriff Inklusion nicht nur 
sehr unterschiedlich definiert und verwen-
det wird, sondern dass er zudem in der so-
zio-politischen Rhetorik unserer Zeit eine 
herausragende Rolle einnimmt: Von Inklu-
sion ist oft die Rede, dass diese dann al-
lerdings auch tatsächlich gelebt wird, steht 
auf einem anderen Blatt. Goldschmidt (2013) 
hält in Anlehnung an die UnESCO zu Recht 
fest, dass es sich bei Inklusion um einen 
Prozess handelt. Daher bedeutet Inklusion, 
„jeden so anzunehmen wie er ist und mit 
ihm wertschätzend, respektvoll, gleichbe-
rechtigt und auf Augenhöhe und selbstver-
ständlich zu kommunizieren bzw. zu arbei-
ten und solidarisch zu sein. Jegliche Stig-
matisierungen, Vorurteile oder verkürzte 
und nicht kontinuierliche überprüfte Kriteri-

enzuschreibungen sind danach nicht gültig. 
Strukturell bedeutet Inklusion die vollstän-
dige Barrierefreiheit, das flexible, syste-
mische (Re-)agieren auf sich verändernde 
Ausgangslagen, das Sichern und Etablieren 
gleicher Rechte und das Sichern und Befä-
higen der individuellen Chancen auf Parti-
zipation und Lebensselbstverwirklichung 
(Chancengleichheit). Praktisch bedeutet In-
klusion den Fokus auf eine neutrale Spra-
che zu legen, Stigmatisierungen im Arbeits-
kontext abzulegen und Zugänglichkeiten zu 
eröffnen (Zielgruppenlogik überdenken).“ 
(ebd.). Dieses Zitat zeigt deutlich, dass wir 
als Gesellschaft noch recht weit davon ent-
fernt sind, uns gegenseitig zu respektie-
ren und anzuerkennen, dass jede/r anders 
ist. Und dies wiederum bedeutet, dass das 
eingangs erwähnte Zitat einer Frau mit Be-
hinderungen, die ihre Angst vor dem Altern 
ausdrückt, noch eine Weile gültig bleiben 
wird.
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Das Recht auf ein gewaltfreies Leben wird 
Frauen mit Behinderungen oftmals verwehrt 
und unterschiedlichste Gewalterfahrungen 
prägen das Leben vieler Frauen von Kind-
heit an. nicht nur, dass sie häufiger von Ge-
walt betroffen sind als Frauen ohne Behin-
derungen – was mittlerweile wissenschaft-
lich (Schröttle, 2012) belegt ist –, sondern 
die natur ihrer Gewalterfahrungen ist meist 
komplexer weil von Abhängigkeitsverhältnis-
sen bestimmt. Häufig sind die Täter_innen 
zugleich Partner_innen und Betreuungsper-
son, was viele Frauen davon abhält, externe 
Unterstützungsangebote aufzusuchen, weil 
sie Angst haben, die notwendige alltägliche 
Betreuung zu verlieren. Ein Gewaltkreislauf, 
der für Frauen mit Behinderungen schwer zu 
durchbrechen ist.

FORSCHUNGSpROJEKT
Das EU-Forschungsprojekt „Zugang von 
Frauen mit Behinderungen zu Opferschutz- 
und Unterstützungseinrichtungen bei Gewal-
terfahrungen“ ging diesem Problemfeld nach. 
Es versuchte herauszufinden, von welchen 
unterschiedlichen Formen von Gewalt Frauen 
mit Behinderungen betroffen sind und was 
ihnen letztlich geholfen hat, die Gewaltspira-
le zu verlassen bzw. welche Barrieren sie auf 
diesem Weg identifiziert haben. Mit diesen 
Fragestellungen haben sich vier europäische 
Länder (Deutschland, Großbritannien, Island 
und Österreich) zwei Jahre lang (2013-2015) 
auseinandergesetzt. Das Projekt wurde vom 
Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrech-
te koordiniert und in Österreich gemeinsam 
mit queraum. Kultur und Sozialforschung so-
wie NINLIL – Empowerment und Beratung für 
Frauen mit Behinderung umgesetzt. In den an-
deren europäischen Ländern waren die Uni-
versität Gießen (D), die Universitäten Leeds 
und Glasgow (UK) sowie die Universität Is-

land beteiligt.
Insgesamt wurden 165 Frauen mit unter-
schiedlichen Behinderungsformen und Be-
einträchtigungen in Fokusgruppen und Tie-
feninterviews befragt, 602 Opferschutz- und 
Unterstützungseinrichtungen nahmen an der 
Online-Befragung teil. Weiters stellten sich 
54 Mitarbeiterinnen dieser Einrichtungen für 
Interviews zur Verfügung.

SySTEMATISCHE 
GEwAlTERFAHRUNGEN
„…mein Papa der hat mich auch geschla-
gen, also nur so beim Laufen, ich bin ja am 
Humpeln und mein Papa meinte, wenn ich 
mich anstrenge, könnte ich besser laufen…“ 
(Deutschland)
„… da haben sie mich geschubst, beschimpft, 
ekelhaft böse gelacht. Wirklich scheußlich.“ 
(Österreich)
„… da kommt die komische Behinderte, ge-
hen wir woanders hin…“ (Island)
„… und so schnell hab ich gar nicht schauen 
können, liegt er bei mir im Bett herinnen. War 
das der Pfleger. …hast vielleicht noch nichts 
mit einem Mann gehabt und willst das nicht 
einmal wissen?“ (Österreich)
„…er hat mir absichtlich die stärksten 
Schmerzmittel gegeben, wenn meine Freun-
dInnen zu Besuch kommen wollten, und dann 
konnten sie natürlich nicht kommen, weil ich 
geschlafen habe“ (Großbritannien)
„Gewalt ist für mich…wenn ich wo nicht rein-
komme, weil keiner daran denkt, oder weil sie 
sagen: ‚Behinderte kommen eh nicht, das sind 
eh nur ein paar'….Es ist für mich eine Form 
von Gewalt, einfach, das nicht teilhaben kön-
nen.“ (Österreich)
Das Spektrum der von den behinderten 
Frauen berichteten Gewalt reichte von kör-
perlicher, psychischer, sexualisierter, struk-
tureller bis hin zu „behinderten-spezifischen“ 

Formen von Gewalt, wie Vernachlässigung 
und Übermedikation. Diskriminierung und Be-
nachteiligung im gesellschaftlichen und po-
litischen Leben sowie am Arbeitsmarkt wa-
ren ebenso Erfahrungen, die fast alle Frauen 
teilten. In Lebensphasen, in denen Frauen be-
sonders Unterstützung benötigten, wie in der 
Schwangerschaft oder nach der Geburt, ver-
stärkten sich die Abhängigkeitsverhältnisse 
und damit stieg auch oft die Gewalt. Die mei-
sten Frauen erlebten Gewalt bereits in ihrer 
Kindheit, was das Gewaltrisiko im weiteren 
Lebensverlauf oft drastisch erhöhte. In die-
sem Kontext konnte ein wechselseitiger Zu-
sammenhang von Gewalt und gesundheit-
licher Beeinträchtigung/Behinderung im Le-
ben der Frauen festgestellt werden. So hat-
ten Frauen mit Behinderungen nicht nur ein 
höheres Risiko Gewalt zu erleben, sondern 
auch umgekehrt trugen (frühere) Gewalter-
fahrungen im Leben der Frauen häufig zu 
späteren gesundheitlichen und/oder psychi-
schen Beeinträchtigungen bei. Gewalt wur-
de nie als etwas Einmaliges erlebt, sondern 
als etwas Systematisches, das sich meist 
über mehrere Lebensphasen hindurch mani-
festierte und in unterschiedlichen Ausprä-
gungen auftrat.

wAS HAT GEHOlFEN?
Am häufigsten nannten Frauen die Unterstüt-
zung durch Familienangehörige, Freund_in-
nen und Einzelpersonen, wie Psycholog_in-
nen und Therapeut_innen. Viele Frauen gin-
gen individuelle Wege, um mit eigener Kraft 
Veränderungen herbeizuführen. Sie mach-
ten beispielsweise yoga, schrieben Tage-
buch, betrieben Sport, gingen tanzen oder 
schlossen sich einer religiösen Gruppe an. 
Zu einem geringeren Teil suchten Frauen for-
melle Unterstützungseinrichtungen, wie Ge-
waltschutzzentren, Frauenhäuser, notrufe 

„eINmAL dIe beVöLkeruNg WACHrüTTeLN, dAss es 
so eTWAs überHAupT gIbT“
geWALT AN mädCHeN uNd FrAueN mIT beHINderuNgeN

sAbINe mANdL uNd CLAudIA spreNger
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und Frauenberatungsstellen auf und stießen 
dabei auf eine Vielzahl von Barrieren. ne-
ben baulichen Hindernissen und fehlendem 
Zugang zu Informationen waren die meisten 
Unterstützungsangebote nicht an die Le-
bensrealitäten und Gewalterfahrungen von 
Frauen mit Behinderungen angepasst. Laut 
den Frauen fehlt es an Peer-Beratung und an 
substantieller Beteiligung von Frauen mit Be-
hinderungen bei der Planung und Erstellung 
von Angeboten, die auf die Bedürfnisse von 
Frauen mit Behinderungen zugeschnitten 
sind. Zudem war aus den Interviews zu ent-
nehmen, dass Frauen mit Behinderungen oft 
Angst hatten, nicht ernst genommen zu wer-
den bzw. nicht willkommen zu sein.

UNTERSTüTzUNGSANGEBOTE 
SIND KAUM BARRIEREFREI
Diese Vorbehalte seitens der Frauen de-
cken sich großteils mit den Einschätzungen 
der Unterstützungseinrichtungen selbst. 
Laut deren Angaben ist beispielsweise kei-
ne einzige österreichische Einrichtung für 
blinde und sehbeeinträchtigte Frauen voll 
barrierefrei zugänglich, und es gibt kaum 
adäquate Angebote für hörbeeinträch-
tige und gehörlose Frauen. Zudem sahen 
viele Einrichtungen noch einen großen Be-
darf bei der Bereitstellung von barrierefrei-
en Informationen durch z.B. Websites, Vi-
deos in Österreichischer Gebärdensprache, 
Audio-Dateien, Broschüren in leichter Spra-
che, etc.. Viele befragte Mitarbeiterinnen 
bestätigten, dass es für Frauen mit Behin-
derungen bislang unzureichende Angebote 
gibt, bedauerten aber zugleich, dass sie 
zum einen über zu wenig Wissen über die 
komplexen Lebensverhältnisse von behin-
derten Frauen verfügten und dass es zum 
anderen einen Mangel an Ressourcen für 
die notwendige Umsetzung gibt.

VERBESSERUNGSpOTENzIAlE
Präventionsarbeit durch Aufklärung in der 
Schule war eine häufig formulierte Empfeh-
lung von Frauen mit Behinderungen. Das 
Selbstwertgefühl von Mädchen mit Behinde-
rungen muss von Kindheit an gestärkt wer-
den und das Thema Gewalt und Behinderung 
soll bereits in der Schule enttabuisiert und 
öffentlich gemacht werden. Aber nicht nur 
die Schule muss in die Verpflichtung genom-
men werden, allen voran braucht es eine ver-
antwortungsvolle Politik der Gleichstellung 
und Inklusion, wo Frauen und Männern mit 
Behinderungen volle gesellschaftliche Teil-
habe garantiert wird. Machtungleichheit und 
Exklusion schaffen Bedingungen, die Gewalt 
und Diskriminierung fördern. Gesellschaftlich 
braucht es mehr Bewusstsein darüber, wie 
Ausgrenzungsmechanismen funktionieren 
bzw. wie Frauen in Gewaltverhältnissen le-
ben müssen. Die komplexen, oft von Abhän-
gigkeit geprägten Lebensrealitäten von be-
hinderten Frauen müssen in der Öffentlich-
keit – auch mithilfe von kritischer Medien-
arbeit – gemeinsam mit den Frauen sichtbar 
gemacht werden.

REFlExION 
zUM FORSCHUNGSpROJEKT
„Partizipation bedeutet Beteiligung von Stake-
holdern (d.h. Beteiligten und Betroffenen) mit 
Entscheidungsmacht an allen Phasen des For-
schungsprozesses – von Zielsetzung über Da-
tenerhebung bis Auswertung, Verbreitung und 
Nutzung“. (Hella von Unger)
Abgesehen von der inhaltlichen Ausgestaltung 
des Projektes wurde bereits in der Planungs-
phase aber auch in der Projektdurchführung 
ein partizipativer Forschungsansatz verfolgt. 
Einerseits wollte das Ludwig Boltzmann Insti-
tut für Menschenrechte das Projekt gemein-
sam mit Forscherinnen mit Behinderungen 

durchführen, und andererseits sollten von Ge-
walt betroffene Frauen ihre Erfahrungen und 
Empfehlungen selbst einbringen. Zudem sollte 
ein Beirat bestehend aus drei Frauen mit Be-
hinderungen, die in unterschiedlichen Arbeits-
kontexten tätig sind, und drei Vertreterinnen 
von Unterstützungseinrichtungen die gesamte 
Projektimplementierung begleiten, indem ihre 
Einschätzungen und Empfehlungen laufend 
Berücksichtigung finden. Die Selbstevaluati-
on sollte sich neben anderen Themen auch der 
Partizipation widmen und inwieweit diese in 
der Projektumsetzung erreicht werden konnte. 
Soweit so gut, doch die konkrete Umsetzung 
gestaltete sich nicht so einfach wie geplant.
Die ersten Herausforderungen zeigten sich 
bereits in der Projektantragsphase. Es berei-
tete drei von vier Länderteams große Schwie-
rigkeiten, Forscherinnen mit Behinderungen 
zu finden, die genug zeitliche und persönliche 
Ressourcen hatten in einem Zweijahrespro-
jekt mitzuarbeiten. Letztlich konnte leider nur 
in einem Land eine Forscherin mit Behinde-
rungen für das Projekt gewonnen werden.
Umso wichtiger wurde für das gesamte Pro-
jektteam nun die Zusammensetzung der Bei-
räte. Es gab keine Schwierigkeiten, engagierte 
und interessierte Frauen für diese Aufgabe zu 
finden. Jedoch war das tatsächliche Projekt-
Monitoring während der zwei Jahre wohl in-
tensiver als von den meisten Mitgliedern der 
Beiräte gedacht, da diese Tätigkeiten zusätz-
lich zu ihren üblichen Arbeitsaufgaben verrich-
tet werden mussten. Daher war die Termin-
findung oft schwierig, aber die Treffen waren 
sehr konstruktiv und von einer positiven Ener-
gie getragen. Allen beteiligten Frauen war das 
Thema äußerst wichtig, und jede wollte mit-
hilfe ihrer professionellen Expertise die Situ-

rechts: Bild ohne Titel, Karin Flatz 2009, 
Foto: Karin Flatz
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ation von Gewalt betroffener Frauen verbes-
sern. Die Beiräte in den einzelnen Ländern 
trugen wesentlich zur erfolgreichen Imple-
mentierung des Projektes bei. In der Selbste-
valuation wurde jedoch angemerkt, dass die 
Zusammensetzung der Beiräte hinsichtlich 
der Formen von Beeinträchtigungen zu ho-
mogen war und für zukünftige Projekte mehr 
Diversität gewünscht sei. Zudem gab es Ver-
besserungsvorschläge zu den zeitlichen Vor-
gaben, denn oftmals mangelte es an Zeit, um 
sich tiefgehend in ein derartig intensives For-

schungsprojekt einbringen zu können. Das 
gemeinsame europäische Treffen zur Erar-
beitung von guten Praxisbeispielen und Emp-
fehlungen von allen Projektteams und Bei-
rätinnen in der Mitte des Projektes in Wien 
war ein Highlight und wurde von allen Teil-
nehmerinnen als motivierend und gewinn-
bringend eingestuft. Weitere Höhepunkte 
waren die Stakeholder-Tagungen, wo in den 
einzelnen Ländern ExpertInnen mit und ohne 
Behinderungen aus unterschiedlichen Be-
reichen diskutierten, was in Bezug auf Unter-

stützungsstrukturen für von Gewalt betrof-
fene Frauen gut läuft bzw. was verbessert 
werden sollte. Ein weiterer absolut positiver 
Meilenstein war die Abschlusskonferenz, auf 
welcher die Projektergebnisse und Verbesse-
rungsvorschläge präsentiert und diskutiert 
wurden.
Das Kernstück und hiermit der wichtigste Teil 
des Projektes war es, die Erfahrungen von 
Frauen mit Behinderungen, die Gewalt er-
lebt hatten, sichtbar zu machen, zu analysie-
ren und Schlüsse daraus zu ziehen. Die Of-
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fenheit und Bereitschaft der Frauen, die über 
ihre Gewalterfahrungen berichteten, waren 
sehr berührend und beeindruckend zugleich. 
Viele Frauen empfanden es als erleichternd, 
über ihre „persönliche Geschichte“ zu erzäh-
len bzw. meldeten rück, wie wichtig es ihnen 
ist, an diesem Projekt mitzuwirken.
Was die Umsetzung des partizipativen For-
schungsansatzes betrifft, war mehr ge-
wünscht und geplant, aber die Praxisbedin-
gungen im Projekt und die Lebensbedingungen 
der Frauen mit Behinderungen waren so, dass 
das Projekt wohl nicht anders realisierbar war. 
In vielen Abschnitten der Projektimplementie-
rung haben wir sicher die Stufe der Partizipa-
tion (von Unger 2014) erreicht, in vielen, trotz 
Bemühungen nur die Vorstufe zu Partizipation.

REFlExIONEN zU GEwAlT, DISKRIMI-
NIERUNG UND BEHINDERUNGEN
Der in diesem Projekt verwendete Gewalt-
begriff umfasste neben körperlicher, psychi-
scher und sexualisierter Gewalt auch struk-
turelle und behinderungs-spezifische Gewalt. 
Aus feministischer Perspektive ist Gewalt ge-
gen Frauen, so die Un-Erklärung zur Beseiti-
gung von Gewalt gegen Frauen, eine Verlet-
zung der Menschenrechte und der fundamen-
talen Freiheit von Frauen. Sie ist Ausdruck un-
gleicher Machtverhältnisse zwischen Frauen 
und Männern und ein Mechanismus, der Be-
nachteiligung und Diskriminierung im sozia-
len und politischen System produziert und re-
produziert. Wenn es um Gewalt gegen Frauen 
mit Behinderungen geht, greift dieser rein auf 
den Gender-Aspekt reduzierte Erklärungsan-
satz zu kurz. Frauen mit Behinderungen erfah-
ren nicht nur aufgrund ihrer Gender-Zugehö-
rigkeit Gewalt, sondern auch, weil sie Behin-
derungen haben. Insbesondere im Bereich der 
strukturellen Gewalt – nach Galtung sind da-
runter soziale Verhältnisse und Ausgrenzungs-

mechanismen, die die menschliche Selbstver-
wirklichung verunmöglichen, zu verstehen – 
sind Frauen mit Behinderungen in mehrfacher 
Weise betroffen. Weil sie Frauen sind, aber 
auch weil sie aufgrund ihrer Beeinträchtigun-
gen an der vollen gesellschaftlichen Teilha-
be gehindert werden. Von multiplen Diskrimi-
nierungserfahrungen berichteten alle Frauen 
mit Behinderungen, auch wenn sie es selbst 
in den Interviews nicht so benennen. Um die 
Hintergründe und Ursachen von Gewalt und 
Diskriminierung mehrdimensional beforschen 
zu können, braucht es einen multiperspekti-
vischen Ansatz, d.h., der Fokus auf Geschlecht 
und Behinderung scheint nicht ausreichend zu 
sein. Im Laufe des Projektes, insbesondere bei 
den biographischen Tiefeninterviews mit von 
Gewalt betroffenen Frauen, zeigte sich, dass 
weitere Kategorien wie nationalität und/oder 
soziale Herkunft untrennbar mit den Gewal-
terfahrungen verbunden waren. Dies erfor-
dert einen intersektionellen Forschungsan-
satz, der vor allem die Verwobenheit der ein-
zelnen Kategorien sichtbar macht und kom-
plexe Antworten auf vielschichtige Problem-
lagen ermöglicht. Dies war leider im Rahmen 
unseres EU-Forschungsprojektes, das von An-
fang an klar vordefiniert und strukturiert sein 
musste, nicht möglich. Es fehlte folglich an ei-
ner notwendigen Offenheit und Flexibilität im 
Forschungsdesign, um den Prozess an laufen-
de Erkenntnisse anpassen zu können.
Im Laufe des Projektes wurde deutlich, dass 
Frauen mit Behinderungen, die in Einrich-
tungen leben oder arbeiten, massiv von Ge-
walt betroffen sind und kaum Zugang zu Un-
terstützung außerhalb ihres Systems be-
kommen. Insbesondere die klar festgelegten 
Strukturen und Abläufe schränken das Recht 
auf Selbstbestimmung und Autonomie ein und 
machen Menschen verletzlicher. Übergriffe 
werden eher toleriert. Es bräuchte dringend 

eine wissenschaftliche Auseinandersetzung 
über die Wirkungsmacht dieser Strukturen 
und Organisationen, die Gewalt fördern und 
Unterdrückung leichter möglich machen (vgl. 
dazu auch den Beitrag von Marion Sigot in 
diesem Heft).
So wie wir mit einem Zitat von einer von 
Gewalt betroffenen Frau begonnen haben, 
möchten wir auch enden: “Ich möchte in einer 
Welt leben, in der die Kategorien Behinderung 
und Geschlecht keine Rolle mehr spielen“.

ANMERKUNGEN
Detaillierte Projektergebnisse (Länderberichte, 
Broschüren, Abschlussbericht in Deutsch, Eng-
lisch und Isländisch – auch in leichter Sprache, 
Gebärdensprachenvideos und Audiodatein) fin-
den Sie auf der Projektwebsite:
http://women-disabilities-violence.human-
rights.at/de/publikationen

Eine Liste der verwendeten Literatur kann 
direkt bei den Autorinnen bezogen werden. 
Kontakt: sabine.mandl@univie.ac.at; claudia.
sprenger@univie.ac.at

AUTORINNEN
Mag.a SABInE MAnDL ist wissenschaft-
liche Mitarbeiterin im Bereich Frauenrechte 
am Ludwig Boltzmann Institut für Menschen-
rechte (BIM) und koordinierte das Projekt Zu-
gang von Frauen mit Behinderungen zu Op-
ferschutz- und Unterstützungeinrichtungen 
bei Gewalterfahrungen.
Mag.a CLAUDIA SPREnGER ist wissenschaft-
liche Mitarbeiterin im Team „Entwicklungs-
zusammenarbeit und Wirtschaft“ am Ludwig 
Boltzmann Institut für Menschrechte (BIM) 
tätig und war als solche im Projekt Zugang 
von Frauen mit Behinderungen zu Opfer-
schutz- und Unterstützungeinrichtungen bei 
Gewalterfahrungen tätig.



AEP Informationen24

dIe perspekTIVe VoN FrAueN mIT LerNsCHWIerIgkeITeN 
AuF IHre LebeNsbedINguNgeN 
AusgeWäHLTe ergebNIsse Aus eINem pArTIZIpATIVeN ForsCHuNgsprojekT

mArIoN sIgoT

Die aktuelle Lebenssituation von Frauen 
mit Behinderung ist noch immer sehr stark 
von Fremdbestimmung geprägt. Rechte, 
wie sie beispielsweise in der Un-Behinder-
tenrechtskonvention zugesichert sind, wer-
den ihnen im Alltag häufig verwehrt. Die-
sen Befund bestätigen auch die Ergebnisse 
aus meinem partizipativ angelegten Habili-
tationsprojekt, in dem ich die Lebenssitu-
ation und die spezifische Sichtweise von 
Frauen mit Lernschwierigkeiten erforscht 
habe und aus dem ich hier nach einleiten-
den allgemeinen Ausführungen einige zen-
trale Schlussfolgerungen präsentiere.

zUR BEzEICHNUNG 
„…MIT lERNSCHwIERIGKEITEN“
Die Bezeichnung „Menschen mit Lern-
schwierigkeiten“ wird von People-First-Ini-
tiativen, in denen betroffene Menschen für 
die Umsetzung umfassender Selbstbestim-
mungsrechte eintreten, gegenüber der ge-
sellschaftlich gebräuchlichen Zuschreibung 
einer „geistigen Behinderung“ favorisiert. 
Der Begriff der „geistigen Behinderung“ 
wird vor allem deshalb abgelehnt, weil er 
mit negativen Zuschreibungen, Stigmati-
sierung und Diskriminierung in Verbindung 
gebracht wird (vgl. Wibs 2005, 2). Diese 
Zuschreibung „färbt alle Aussagen, welche 
über die Person gemacht werden, selbst 
dort, wo sie von keinerlei Belang wäre“ 
(Radtke 1994, 110). Auch in fachlichen Kon-
texten, etwa im Rahmen psychologischer 
und sonderpädagogischer Diagnostik, kann 
die Klassifizierung als „geistig behindert“ 
zu einem „Leben in Ausgrenzung“ führen, 
indem dadurch Schullaufbahn, Bildungsan-
gebote, Wohnform und Arbeitsmöglichkeit 
festgelegt werden. Demgegenüber ver-
weist der Terminus „Lernschwierigkeiten“ 
aus Perspektive der betroffenen Menschen 

auf die Fähigkeit, lebenslang zu lernen und 
sich weiter entwickeln zu können (Wibs 
2005, 53), wenn dazu genügend Zeit und 
geeignete Rahmenbedingungen zur Verfü-
gung stehen.

DOING HANDICAp
Für Frauen mit Behinderungen können ge-
schlechtsspezifische Fragestellungen nur 
auf der Grundlage allgemeiner Erkennt-
nisse über Geschlechterverhältnisse in Ge-
sellschaftssystemen erörtert werden. Zu-
dem sind „Wechselbeziehungen sozialer 
Kategorien bzw. Machtverhältnisse“ (Wal-
genbach 2014, 55) bedeutsam, d.h., dass 
neben dem Differenzmerkmal Geschlecht 
auch weitere Differenzkategorien wie 
„ […] soziale und kulturelle Differenz“ (Bru-
ner 2005, 88) bedeutsam sind. Auch die 
Strukturkategorie „Alter“ ist zu berück-
sichtigen und stellt mit anderen Struktur-
kategorien bzw. Ungleichheitsanzeigern 
„ein komplexes Wirkungsgefüge“ (Marks 
2011, 40) dar, das hinsichtlich Wechselwir-
kungen, Überkreuzungen, Überlappungen 
oder Verflechtungen von Ungleichheitska-
tegorien (vgl. ebd., 45) in den Blick genom-
men werden sollte (vgl. dazu auch die Bei-
träge von Ursula naue sowie von Swantje 
Köbsell und Lisa Pfahl in diesem Heft).
Mit der Kategorie „Behinderung“ geht es 
im Wesentlichen darum, „eine bestimmte 
Art der Abweichung von der männlichen 
bzw. weiblichen normalität zu definieren 
und zu klassifizieren“ (Schildmann 2009, 
224). Personen, die nicht der norm entspre-
chen, werden als „abweichend“ kategori-
siert (vgl. ebd., 38). Wie „Geschlecht“ ist 
auch „Behinderung“ als Strukturkategorie 
zu verstehen und wird ebenfalls über All-
tagshandlungen und soziale Interaktions-
prozesse „reproduziert und produziert“ 

(Reiss 2007, 51). In Anlehnung an den Be-
griff „doing gender“ kann hier von „doing 
handicap“ gesprochen werden (vgl. nago-
de nach Köbsell 2007, 32). Diese Prozesse 
gehen in der Regel mit stereotypen Zu-
schreibungen wie „schwach, passiv, ab-
hängig, unselbständig, hilfsbedürftig, kind-
lich, machtlos, unattraktiv“ (ebd.) an Men-
schen mit Behinderung in sozialen Interak-
tionsprozessen einher. Behinderung wird 
auch als Abweichung „von der Antizipation 
einer gesellschaftlichen normalität […] an 
einer Leistungsminderung“ (Reiss 2007, 51) 
gemessen.

Insbesondere Frauen mit Behinderung sind 
von der „Zuschreibung des Unvollständigen 
im Vergleich zur norm“ (ebd.) betroffen, in-
dem sie als Frauen und als Menschen mit 
Behinderung „in Personalunion zwei be-
nachteiligten Gruppen angehören“ (Köb-
sell 2007, 33). Das weibliche Geschlecht 
stellt aus dieser Perspektive die „Abwei-
chung von der männlichen norm“, Behinde-
rung die „Abweichung der normsetzungen 
von Gesundheit und Leistung“ (ebd.) dar. 
Auch Männer mit Behinderung sind ge-
sellschaftlichen Benachteiligungen aus-
gesetzt, allerdings entsprechen sie mit 
ihrer Geschlechtszugehörigkeit der ge-
sellschaftlichen norm. Zudem ist „die ge-
sellschaftliche Kontrolle über Frauen“ mit 
Behinderung weitergehend als jene über 
Männer mit Behinderung (vgl. Schildmann 
2004, 42). Vor allem im Zusammenhang 
mit gesellschaftlichen Schönheitsnormen, 
Fragen der Ausbildung und Erwerbsarbeit 
und solchen in Zusammenhang von Bezie-
hungen, Sexualität und Mutterschaft erle-
ben Frauen mit Behinderung „immer wieder 
Fremdbestimmung und Diskriminierung“ 
(Franz 2002, 56).
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zUR SpEzIEllEN SITUATION VON 
FRAUEN MIT lERNSCHwIERIGKEITEN
Frauen mit Lernschwierigkeiten sind von 
den beschriebenen Mechanismen in beson-
ders starkem Ausmaß betroffen. Ihre Si-
tuation wird auch mit dem Status der „Ab-
weichung von der Abweichung“ (vgl. Friske 
1995, 49) charakterisiert, da sich bei ihnen 
gleich mehrfach Differenzmerkmale treffen. 
neben der weiblichen Geschlechtszugehö-

rigkeit und der Attestierung einer Behinde-
rung bildet vor allem die oft weiterhin ent-
gegen dem Willen der Betroffenen verwen-
dete differenzierte Bezeichnung als „geistig 
behindert“ einen Ausgangspunkt für gesell-
schaftliche Kontrolle, Fremdbestimmung und 
Diskriminierung. Werden körperliche Ein-
schränkungen noch „eher als technisch aus-
gleichbar gesehen“ (Schildmann 2004, 43), 
so werden kognitive Beeinträchtigungen ge-

sellschaftlich besonders negativ bewertet. 
Der Zugang zu Erwerbsarbeit und familiärer 
Reproduktionsarbeit bleibt Frauen mit Lern-
schwierigkeiten weitgehend verschlossen 
(vgl. niehaus 2006, 181). Dabei befinden sie 
sich in einem „doppelten Dilemma der Identi-
tätsfindung“ (Reiss 2007, 58), da in der Sozi-
alisation zumeist die häuslichen Fähigkeiten 
gefördert werden und berufliche Unabhän-
gigkeit als Ziel formuliert wird. Indem letzt-

Bild ohne Titel, Karin Flatz 2009, Foto: Karin Flatz
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lich beide Bereiche nicht offenstehen, dro-
hen auf psychischer und ökonomischer Ebe-
ne negative Folgen, die sich unter anderem 
in „Identitätsproblemen“ und „Armut“ mani-
festieren (vgl. Schildmann 2004, 42).

DIE pERSpEKTIVE VON FRAUEN 
MIT lERNSCHwIERIGKEITEN
Die Perspektive von Frauen mit Lernschwie-
rigkeiten selbst bleibt sowohl in der Gesell-
schaft als auch in der wissenschaftlichen 
Forschung bislang weitgehend unberücksich-
tigt. In meiner Habilitationsarbeit spielt sie 
jedoch in Bezug auf Fragen von Selbst- und 
Fremdbestimmung eine zentrale Rolle. Es 
wurde danach gefragt, welche Einstellungen, 
Erfahrungen und Handlungsstrategien das 
Agieren der Frauen mit Lernschwierigkeiten 
im Spannungsfeld von Fremd- und Selbstbe-
stimmung prägen. Der Forschungsprozess 
war auf zwei Ebenen partizipativ angelegt: 
Einerseits waren vier Frauen mit Lernschwie-
rigkeiten im Rahmen einer Referenzgruppe in 
die Planungs-, Erhebungs- und Auswertungs-
phase des qualitativen Forschungsprojektes 
mit einbezogen, andererseits wurden auf ei-
ner zweiten Ebene über erzählgenerierende 
Interviews Orientierungen junger Frauen mit 
Lernschwierigkeiten zum Spannungsfeld von 
Selbst- und Fremdbestimmung erhoben und 
analysiert. So konnte die Perspektive der von 
der Forschung betroffenen Personen umfas-
send in den gesamten Forschungsprozess in-
tegriert werden.

AUSGEwäHlTE ERGEBNISSE
Beispielhaft gehe ich hier auf jene Ergeb-
nisse ein, die Fragen von „Unterstützung“ 
und „Ressourcenorientierung“ betreffen. 
Wie mit diesen Fragen sowohl im Verlauf der 
Sozialisation als auch in aktuellen Lebens-
kontexten des sozialen Umfelds der Frauen 

umgegangen wird, prägt deren Selbstbild 
und Entwicklungsperspektiven maßgeblich.
Ganz allgemein kann vorab als zentrales Er-
gebnis festgehalten werden, dass die Au-
ßenperspektive auf Frauen mit Lernschwie-
rigkeiten häufig mit Zuschreibungen ver-
bunden ist, die nicht deren eigenem Erle-
ben oder deren eigener Wahrnehmung ent-
sprechen. Wenn von der Außenperspektive 
Handlungsstrategien abgeleitet werden, be-
inhaltet dies die Gefahr der Fremdbestim-
mung. Dies gilt auch für Fragen im Zusam-
menhang mit „Unterstützung“.

NICHT-BEVORMUNDENDE UNTER-
STüTzUNG IST NOTwENDIG
Lebenszusammenhänge, die aus der Au-
ßensicht durch weitgehende Selbstbestim-
mungsmöglichkeiten gekennzeichnet sind, 
weisen für betroffene Frauen selbst oft 
fremdbestimmende Elemente auf. Das ist 
etwa der Fall, wenn Unterstützung vorent-
halten wird, die erforderlich wäre, um eine 
konkrete Aktivität durchführen zu können. 
Beispielsweise wird in Wohneinrichtungen 
oft gesagt: „Du kannst alles machen, was 
Du willst.“ Allerdings erzählte eine Frau im 
Forschungsprojekt, dass für eine von ihr ge-
wünschte Aktivität außerhalb der Einrich-
tung in der konkreten Situation dann „ein-
fach keine Unterstützung“ da gewesen wäre 
und sie deshalb „zu Hause bleiben musste“. 
Eine andere Frau erzählte, dass sie aufgrund 
fehlender Unterstützung zu einem von ihr ge-
wünschten Zeitpunkt eine geplante Aktivität 
nicht mit einer Freundin, die nur an diesem 
Tag Zeit gehabt hätte, gemeinsam durch-
führen konnte. So wirkte sich in beiden Fäl-
len die fehlende Unterstützung so aus, dass 
gewünschte soziale Kontakte nicht stattfin-
den konnten. Die grundsätzliche Möglichkeit, 
sich im institutionellen Kontext etwa für eine 

Freizeitaktivität entscheiden zu können, kann 
unter den aus den Beispielen ersichtlichen 
Einschränkung aus der Perspektive betrof-
fener Frauen Fremdbestimmung bedeuten.
Ein anderes Beispiel ist die von den inter-
viewten Frauen erlebte Unmöglichkeit, ein-
mal getroffene Entscheidungen wieder zu 
revidieren. So erzählt eine Frau, man dürfe 
sich auch nicht mehr „um-entscheiden“, das 
heißt, eine einmal getroffene Entscheidung 
dürfe meist nicht rückgängig gemacht wer-
den. Wenn man einmal gesagt habe „das will 
ich machen, muss ich es machen“. In der Ein-
schätzung der Frauen habe das „mit Selbst-
bestimmung nichts zu tun“.
Selbstbestimmtes Leben von Frauen mit 
Lernschwierigkeiten bedarf daher angemes-
sener, nicht bevormundender Unterstützungs-
systeme. Aus der Perspektive betroffener 
Frauen muss Unterstützung dann konkret 
verfügbar sein, wenn sie gebraucht und er-
wünscht wird, und kann auch nicht auf einen 
Zeitpunkt verschoben werden, der sich etwa 
aus institutionellen Abläufen oder Ressour-
cen ergibt. Wie aus den angeführten Beispie-
len deutlich wird, werden so auch soziale Teil-
habechancen eingeschränkt. Steht Unterstüt-
zung zum konkreten Zeitpunkt des Bedarfs auf 
die gewünschte Weise zur Verfügung, dann 
begünstigt dies Selbstbestimmung und Auto-
nomie. Das Vorenthalten von Unterstützung 
hingegen bzw. Unterstützung, die nicht den 
von betroffenen Frauen selbst definierten Be-
dürfnissen entspricht, kann die Entwicklung 
eines positiven Selbstbildes untergraben und 
Entwicklungsperspektiven verengen.
Unterstützung und Begleitung wirken dann 
besonders entwicklungsfördernd, wenn sie 
im Sinne von Empowerment, also der Stär-
kung der betroffenen Personen differenziert 
in jenen Zusammenhängen und dann gelei-
stet werden, wenn sie erforderlich sind. Sie 



Heft 4/15 27

dürfen auch nicht, etwa um Abläufe zu be-
schleunigen, ungefragt geleistet bzw. gar 
aufgezwungen werden. Stehen Bedarf und 
angebotene Unterstützungsleistung in einem 
Missverhältnis, kann es auch zu Einbußen 
an „Eigenständigkeit […], an Selbstbestim-
mung“ kommen, wie eine Frau aus der Refe-
renzgruppe feststellte. Erforderliche Unter-
stützung wahrzunehmen, zu akzeptieren und 
geleistete Unterstützung auch annehmen zu 
können, bedarf ebenso eines Prozesses der 
persönlichen Auseinandersetzung. Dieser 
Prozess kann optimal im Kontext förderlicher 
Beziehungen, die von Interesse, Respekt und 
Anerkennung geprägt sind, erfolgen. Die „in 
Unterstützungsbeziehungen verborgene Ge-
fahr von Macht und Abhängigkeit“ (Ferda-
ni 2011, 43) sollte erkannt und angespro-
chen werden. „Persönliche oder institutio-
nelle Allmachtsphantasien, die sich […] von 
einem Konzept der Hilflosigkeit der Betrof-
fenen nähren“ (Schönwiese 2005, 143) müs-
sen transparent gemacht und reflektiert wer-
den, dann können alternative Handlungsstra-
tegien erarbeitet und umgesetzt werden.

pEER-KONTAKTE STäRKEN
Die Auseinandersetzung über die Qualität 
von Unterstützungsleistungen erleben junge 
Frauen mit Lernschwierigkeiten im Kontext 
von Peer-Beziehungen als besonders wirk-
sam. Institutionen-übergreifende Selbstver-
tretungsgruppen von Menschen mit Lern-
schwierigkeiten stellen ideale Räume dafür 
dar. Aber auch individuelle Peer-Kontakte 
von Frauen mit Lernschwierigkeiten inner-
halb und außerhalb institutioneller Kontexte 
bieten Gelegenheit für Freizeitgestaltung, 
Austausch und Weiterentwicklung. Die An-

Frauenfigur, Karin Flatz 2010, Foto: Karin Flatz
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bahnung und Pflege von Peer-Beziehungen 
auf unterschiedlichen Ebenen erleben jun-
gen Frauen mit Lernschwierigkeiten aller-
dings häufig als schwierig und sie benöti-
gen für diese Organisation möglicherweise 
systematische Unterstützung.. Dies reicht 
von der Assistenz hinsichtlich der Überwin-
dung von Mobilitätsbarrieren bis zur Förde-
rung bzw. Gestaltung von Erfahrungsräumen 
für solche Kontakte. Dadurch können Räume 
für „altersgemäße Auseinandersetzung […] 
mit eigenen und fremden Werten sowie den 
eigenen Zukunftsentwürfen“ (Middendorf 
2010, 210) geschaffen werden.

HIERARCHIEN IN STRUKTUREN 
UND INTERAKTIONEN
Stark hierarchische Strukturen, die insbe-
sondere große Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderungen prägen, sind für die Ent-
wicklung von Selbstvertrauen und positivem 
Selbstbild wenig förderlich. Sie sind häufig 
von Interaktionen gekennzeichnet, die von 
den betroffenen Frauen als respektloses, 
ablehnendes und zuweilen auch als unan-
gemessenes Verhalten wahrgenommen 
werden. Respektloses Verhalten wird auch 
als „Demütigung und Missachtung […] der 
Persönlichkeit“ erlebt (Popp 2011, 135). In 
der Untersuchung wurde insbesondere ab-
lehnendes Verhalten als Barriere, um mit 
Schlüsselpersonen aus dem sozialen Um-
feld in Beziehung zu treten, wahrgenommen 
und als einschränkend erlebt. Das damit ein-
hergehende Gefühl, „nicht den Status eines 
vollwertigen Interaktionspartners zu haben“ 
(Horster 2009, 154), verweist auch darauf, 
dass Frauen mit Lernschwierigkeiten häufig 
nicht soziale Wertschätzung und rechtliche 
Anerkennung erhalten. Ein sehr wesentlicher 
Faktor hierarchischer Strukturen ist finanzi-
elle Abhängigkeit, er determiniert das Leben 

von Frauen mit Lernschwierigkeiten auf viel-
fältige Weise und auf verschiedenen Ebe-
nen. Durch finanzielle Abhängigkeit werden 
Perspektiven der Weiterentwicklung einge-
schränkt. Ablösung aus Lebenssituationen, 
die nicht den eigenen Vorstellungen entspre-
chen, ist erschwert oder völlig unrealistisch. 
Hierarchische Strukturen werden dabei nicht 
nur durch finanzielle Abhängigkeit an sich, 
sondern auch über speziell damit einherge-
hende Abläufe bzw. Mechanismen geför-
dert. So begründet etwa die Auszahlung von 
Taschengeld von Eltern oder in Tagesstätten 
ein Verhältnis, das von einigen Frauen als 
„Eltern-Kind-Verhältnis“ erlebt wird und das 
zu Unbehagen und Unzufriedenheit führen 
kann. Schließlich wird dadurch das gesell-
schaftliche Bild von Menschen mit Behinde-
rung als ewige Kinder fortgeschrieben.

NEUE pERSpEKTIVE DURCH 
RESSOURCENORIENTIERUNG
Handlungsperspektiven für die Veränderung 
der beschriebenen Situation können sich 
u.a. aus einem an Ressourcen und Empower-
ment orientierten Zugang eröffnen. Auf Ba-
sis der Entwicklung eines positiven Selbst-
bildes von Frauen mit Lernschwierigkeiten, 
das damit gefördert wird, ist kontinuierliche 
Weiterentwicklung möglich. So können mit-
unter Perspektiven als realistisch einge-
schätzt oder überhaupt eröffnet werden, die 
in einem defizitorientierten Ansatz kaum in 
Erwägung gezogen werden. Ressourcenori-
entierung im Umfeld aktiviert auf diese Wei-
se Ressourcenorientierung im Selbstbild.

Die Förderung eines positiven Selbstbildes 
durch einen ressourcenorientierten Zugang 
von Personen aus dem sozialen Umfeld legt 
also einen Grundstein für eine aktive Art 
des Umganges mit herausfordernden Situ-

ationen, womit Entwicklungsperspektiven 
sichtbar werden. Dies wirkt sich insgesamt 
förderlich auf die Entwicklung einer Orientie-
rung mit dem Fokus auf Selbstbestimmung 
aus. Wahrgenommenes Interesse an der ei-
genen Person verbunden mit erlebter Aner-
kennung führt aus Perspektive von Frauen 
mit Lernschwierigkeiten zu Selbstbewusst-
sein, Selbstvertrauen und „macht […] stark“.

RESüMEE
Frauen mit Lernschwierigkeiten sind viel-
fältigen und komplexen Benachteiligungen 
ausgesetzt. Es werden aber insbesondere 
aus der Perspektive der Frauen selbst Chan-
cen selbstbestimmter Entscheidungs-, Hand-
lungs- und Lebensmöglichkeiten sichtbar.
Die Schlussfolgerung lautet: Alle Aussa-
gen und daraus abgeleiteten Maßnahmen, 
die Frauen mit Lernschwierigkeiten betref-
fen, bedürfen immer der Berücksichtigung 
deren eigener Perspektive. Dies lässt sich 
auf die Situation von Menschen mit Lern-
schwierigkeiten allgemein übertragen. nur 
diese selbst können letztendlich in ihrem 
Alltag Faktoren wahrnehmen, die entweder 
Selbstbestimmung fördern, hemmen oder 
gar fremdbestimmend wirken.
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Ich warte an einer Bushaltestelle und höre 
die Begrüßung zweier junger Frauen, die ei-
nander hier offenbar zufällig begegnet sind. 
Die eine macht der anderen Komplimente 
für ihre neue Frisur – ein Kurzhaarschnitt – 
und fragt, ob diese den Test, ob einem ein 
Kurzhaarschnitt steht, gemacht hat, weil 
sie so gut damit aussieht.
Interessant! Man kann offenbar selbst te-
sten, welche Frisur einem steht. Ich erinne-
re mich an meine Kindheit und Jugend: Im-
mer habe ich mir lange Haare gewünscht, 
aber meine Familie hat jedes Mal gesagt, 
dass mir ein Kurzhaarschnitt besser steht. 
Auf Schulterlänge habe ich es immer-
hin zweimal gebracht, musste diese Frisur 
aber immer gegen mehr oder weniger hef-
tige Versuche verteidigen, mir einen Kurz-
haarschnitt schmackhaft zu machen. Und 
irgendwann ließ ich mich dann doch wie-
der überreden, war aber nie wirklich glück-
lich damit. Heute frage ich mich, ob diese 
Bemühungen meiner Familie wirklich der 
Überzeugung entsprangen, dass mir kurze 
Haare besser stehen. Oder ob es eher da-
rum ging, dass das damals bereits erblin-
dende Mädchen möglichst praktische Klei-
dung und Frisuren tragen sollte, sodass es 
nichts ausmachte, dass sie nicht im Vorbei-
gehen in einem Spiegel oder einer Ausla-
genscheibe kontrollieren konnte, ob alles 
gut sitzt. Möglicherweise steckte dahinter 
auch der Wunsch, dass das behinderte Kind 
nicht zu weiblich aussehen sollte.
nun habe ich also gehört, dass es einen 
Test gibt, und mache mich auf die Suche im 
Internet. Ich lande auf Seiten, die ich nor-
malerweise großräumig umgehe, weil der 
gesamte Beauty-Sektor bildlastig und da-
mit für die blinde nutzerin frei von Infor-
mation ist. Die erste Überraschung: Einige 
Jugendzeitschriften bieten für blinde Men-

„ICH ZIeH dIr AN, WAs du NICHT sIeHsT!“
seLbsTbesTImmuNg IN der dArsTeLLuNg des gesCHLeCHTs beI mädCHeN uNd FrAueN mIT bLINdHeIT 
bZW. HoCHgrAdIger seHbeHINderuNg

bArbArA LeVC
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schen relativ barrierefreie Seiten an – in-
klusive Bildbeschriftungen. Die das Bild er-
klärende Information „Selena Gomez un-
geschminkt“ wird der blinden Leserin zwar 
wenig darüber sagen, wie Selena Gomez 
nun aussieht, da sie erstens das Gesicht 
von Selena Gomez nicht kennt und zweitens 
nicht weiß, wie Make-up dieses Gesicht 
verändert, aber immerhin – die blinde Lese-
rin weiß, was andere hier sehen. Die zweite 
Überraschung: Die an der Bushaltestelle er-
lauschte Methode, sich bezüglich Kurzhaar-
frisur zu testen, ist tatsächlich blindentaug-
lich. Man legt einen Stift waagrecht unter 
das Kinn und misst mit einem Lineal senk-
recht dazu den Abstand zwischen diesem 
Stift und dem Ohrläppchen. Beträgt dieser 
weniger als 5,7 cm, ist man kurzhaar-taug-
lich. In meiner blindenspezifischen Adaptie-
rung: Da ich nicht genau einschätzen kann, 
ob ich den Stift wirklich waagrecht halte: 
Kurz hinknien und Kinn auf die Tischplat-
te legen und dann mit dem, mit tastbaren 
Punkten markierten Lineal von der Tisch-
platte zum Ohrläppchen messen – schon 
weiß ich Bescheid.
Bei allem, was ich hier gehört, recherchiert 
und ausprobiert habe, geht es um Selbstre-
präsentation und zwar vor allem um die Re-
präsentation des Geschlechts. Diese er-
folgt generell fast ausschließlich über op-
tische Merkmale und hier stoßen Menschen 
mit Blindheit oder hochgradiger Sehbehin-
derung an Grenzen. Sie sind auf die Ver-
mittlung anderer Personen angewiesen und 
geraten in ein Spannungsfeld zwischen der 
eigenen Selbstwahrnehmung und den Vor-
stellungen von vermittelnden Personen.

DOING-GENDER UNTER DEM ASpEKT 
VON BlINDHEIT UND SEHBEHINDERUNG
In jeder Interaktion zwischen Menschen 

ordnen die Beteiligten einander zuallererst 
den beiden Kategorien weiblich oder männ-
lich zu. Diese erste Zuordnung hat großen 
Einfluss auf den weiteren Verlauf der Inter-
aktion und Unklarheiten bei dieser Zuord-
nung – z.B. eine nicht klar als männlich oder 
weiblich definierbare Stimme am Telefon – 
erzeugen hohe Irritation. In den meisten all-
täglichen Interaktionszusammenhängen er-
folgt die Geschlechtszuordnung nicht auf-
grund der biologischen Geschlechtsmerk-
male, die größtenteils nicht wahrnehmbar 
sind, sondern aufgrund von bewusst zu die-
sem Zweck eingesetzten Merkmalen und 
kulturell erlernten Verhaltensweisen.
Das Konzept des Doing-Gender besagt, 
dass Geschlecht in einer Vielzahl sozial 
gesteuerter Tätigkeiten auf der Ebene der 
Wahrnehmung, der Interaktion und der All-
tagspolitik hergestellt wird (West/Zimmer-
man, 1991zit. nach Wünscher 2011, 7f.). Die 
Geschlechtszugehörigkeit wird also anhand 
gesellschaftlich akzeptierter Formen der 
Darstellung vermittelt, wobei in Interakti-
onen davon ausgegangen wird, dass sich 
das Gegenüber selbst auch so wahrnimmt, 
wie es sich darstellt. Bereits Kinder lernen, 
die Eigenarten des eigenen Geschlechts 
darzustellen und sich vom anderen Ge-
schlecht abzugrenzen. Gleichzeitig lernen 
sie aber auch, die Darstellungsart des an-
deren Geschlechts zu verstehen und zu un-
terstützen (Hirschauer 1989 zit. nach Wün-
scher 2011, 21f.).
Die visuelle Wahrnehmung führt bei se-
henden Menschen zur ersten Einordnung 
des Gegenübers. Sie ist die hauptsäch-
liche Wahrnehmungsform, über die die Ge-
schlechtszuordnung erfolgt. Andere Wahr-
nehmungen wie Stimme, Handschrift usw. 
sind nachgeordnet oder Situationen vor-
behalten, in denen visuelle Wahrnehmung 

nicht möglich ist, z.B. am Telefon.
Die Herstellung des Geschlechts erfolgt 
überwiegend in drei Bereichen:
- Gestaltung des Körpers
- Bedeckung des Körpers
- Ausdruck und Bewegung (vgl. Wünscher  
 2011, 31ff.)
Bei von Geburt oder früher Kindheit an blin-
den bzw. hochgradig sehbehinderten Men-
schen werden alle drei Bereiche hauptsäch-
lich über Dritte vermittelt.
Abweichungen von der kulturell erlernten 
und in einer Gesellschaft als selbstver-
ständlich angesehenen Weise sich darzu-
stellen führen bei InteraktionspartnerInnen 
zu Irritationen. Wird die Blindheit einer Per-
son als Ursache für diese Abweichungen er-
kannt, so hat dies beim Gegenüber oft eine 
Veränderung des Verhaltens zur Folge. Die-
se wird von blinden Menschen häufig als 
abwertend erlebt, weil sie ihnen das Gefühl 
gibt, nicht als gleichwertiges Mitglied der 
Gesellschaft wahrgenommen zu werden. 
Deshalb bemühen sich die meisten blin-
den bzw. hochgradig sehbehinderten Men-
schen, ihre Selbstdarstellung den normen 
der sehenden Umwelt anzupassen. Doch 
dafür müssen zunächst Informationen über 
diese normen beschafft werden, was zwei 
Probleme mit sich bringt:
Erstens haben sehende Personen oft 
Schwierigkeiten, das Offensichtliche in 
Worte zu fassen und blinden Menschen 
so zu vermitteln, dass es für diese nach-
vollziehbar ist. Am besten lässt sich die-
se Schwierigkeit am Thema Farben veran-
schaulichen: Wer Farben nicht optisch er-
kennen kann, muss die Begriffe in ein Be-
zugssystem seiner Wahrnehmungswelt 
bringen. Ich selbst z.B. sah zwar in mei-
ner Kindheit und Jugend Farben und habe 
daher klare Vorstellungen von den Haupt-
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farben, kann aber mit aktuell in der Mode 
verwendeten Farbbezeichnungen keine op-
tische Vorstellung verbinden. Mit „Petrol“ 
verband ich z.B. lange Zeit die Vorstellung 
von Öl und Schmutz, also farblich im Be-
reich Braun/Grau/Schwarz, bis ich die In-
formation erhielt, dass es sich um ein Grün-
Blau handelt.
Das zweite Problem in der Beschaffung von 
Informationen über die optischen Aspekte 
von Verhalten und Darstellung einer Person 
besteht darin, dass die vermittelnden Per-
sonen diese nicht als neutrale Information 
weitergeben können, weil Sehen kein neu-
traler Prozess ist. Die visuelle Wahrneh-
mung konstruiert eine Wirklichkeit, die von 
den Erfahrungen und Erwartungen der se-
henden Person beeinflusst ist. Gerade in der 
Wahrnehmung anderer Personen wird von 
Kindheit an erlernt, das Gesehene zu inter-
pretieren und somit ist dieser konstruieren-
de Aspekt besonders stark ausgeprägt. Das 
Wissen um die Behinderung einer Person 

löst beim Gegenüber zusätzlich eine Reihe 
von Zuschreibungen aus, die Goffman unter 
dem Begriff „Stigma“ zusammengefasst hat. 
Somit sind Informationen über optische As-
pekte der Darstellung von Personen, die se-
hende an blinde oder hochgradig sehbehin-
derte Menschen weitergeben, nicht nur von 
der eigenen Interpretation des Gesehenen, 
sondern auch von der Zuschreibung, die mit 
Blindheit verbunden ist, beeinflusst.
Eine dieser Zuschreibungen im Zusammen-
hang mit Behinderung ist die teilweise oder 
gänzliche Aberkennung der Geschlechtszu-
gehörigkeit. Menschen mit Behinderung wer-
den in erster Linie über die Behinderung de-
finiert, während alle anderen Eigenschaften 
in den Hintergrund gedrängt werden. Die Se-
xualität von Menschen mit Behinderung un-
terliegt einem doppelten Tabu, und vor allem 
von Frauen mit Behinderung wird erwartet, 
dass sie ihre Geschlechtszugehörigkeit kei-
nesfalls betonen, sondern in ihrem äußeren 
und im Verhalten als neutren auftreten.

ERFAHRUNGEN 
BETROFFENER FRAUEN
Wünscher (2011) zeigt in ihrer Arbeit anhand 
von Interviews mit blinden und sehbehinder-
ten Frauen, dass der Bezug zum eigenen äu-
ßeren und dem anderer bei früherblindeten 
Frauen überwiegend durch das soziale Um-
feld geprägt ist, während bei späterblinde-
ten Frauen überwiegend auf Erfahrungen zu-
rückgegriffen wird, die diese in der Zeit des 
Sehens gemacht haben. Dabei wird deutlich, 
dass die Bewertungen, die den blinden und 
sehbehinderten Frauen mit den Informati-
onen gemeinsam vermittelt wurden, groß-
en Einfluss auf deren Einstellung zum eige-
nen Aussehen und zur Bedeutung von op-
tischer (Selbst-)Darstellung insgesamt ha-
ben. (ebd., 66 ff.). Den befragten Frauen ist 
die Bedeutung eines gepflegten äußeren 
sehr bewusst. Sie gehen davon aus, dass sie 
aufgrund ihrer Sehbehinderung von der se-
henden Umwelt kritischer betrachtet wer-
den als Frauen ohne Sehbehinderung (ebd.).
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Sonntag (2010) beschreibt den Druck, der 
auf blinden Frauen lastet, perfekt auszu-
sehen, da kleine Fehler, die ansonsten nur 
am Rande wahrgenommen werden, mit der 
Behinderung in Bezug gesetzt und Teil des 
Stigmas werden: „Dabei [Make-up] passie-
ren mir seltener Patzer als einer ‚Gucki‘-
Frau. Aber bei ihr wäre ein verwischter Lid-
strich etwas ganz Unspektakuläres, bei mir 
würde es aufgrund meiner Blindheit das 
große Thema sein.“ (ebd., 24)
Bei der Auswahl von Darstellungsressour-
cen, wie Kleidung, Schmuck und Frisur, be-

stätigt sich bei Wünschers Interviewpart-
nerinnen, dass diese sehr stark durch se-
hende Personen fremdbestimmt erfolgt. Vor 
allem Mütter spielen hier eine große Rol-
le: Ihr Einfluss bleibt – im Gegensatz zu se-
henden Frauen – bei blinden und sehbehin-
derten Frauen auch im Erwachsenenalter 
vielfach bestehen. Die meisten befragten 
Frauen geben an, dass sie praktische, leicht 
kombinierbare Kleidung bevorzugen und es 
ihnen nicht auf einen speziell weiblichen 
Kleidungsstil ankommt (vgl. ebd, 71 f.). Es 
kann davon ausgegangen werden, dass hier 

der Einfluss sehender Bezugspersonen eine 
wichtige Rolle spielt.
Eine gezielt weibliche Selbstdarstellung blin-
der Frauen kann offene Ablehnung der Um-
welt hervorrufen, wie Feuerstein schildert: 
„‘Jetzt geht es wohl ins Hafenviertel!‘ riefen 
einige Jungs hinter mir her, als ich – wie alle 
anderen Mädchen auch – mit Minirock aber 
Blindenstock durch die Gegend lief.“ (Feuer-
stein in Hermann 2009, CD3) Anhand einer 
Aussage ihrer Mutter beschreibt sie außer-
dem die von Eltern behinderter Kinder häufig 
übernommene gesellschaftliche Erwartungs-
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haltung: „Was sagen dann die Leute, wie die 
ihr behindertes Kind herumlaufen lässt?“ 
(ebd.) Schließlich schildert sie, wie blin-
den Frauen durch Handlungen der sozialen 
Umwelt das Frau-Sein aberkannt wird: „[...] 
wildfremde Leute drehen die Träger meines 
Rucksacks gerade und fassen mir dabei wie 
selbstverständlich an meine Brust, so wie 
man es mit vorpubertären Kindern macht, wo 
noch nichts Verfängliches dabei ist.“ (ebd.)
Dass diese Aberkennung des Geschlechts 
offenbar ein kulturelles Phänomen ist, zeigt 
der Bericht einer von Geburt an blinden Frau, 
die der arabisch-palästinensischen Minder-
heit in Israel angehört: „Irgendwann habe 
ich dann gemerkt, dass es meinen Eltern 
sehr wichtig war, dass ich [...] bessere Klei-
dung und Schmuck tragen sollte als meine 
Geschwister. Es hat mich in meinem Körper 
sehr eingeengt, weil ich das Gefühl bekam, 
unter Druck gesetzt zu werden. [...] Wenn 
meine Eltern nicht kontrolliert hätten, wie 
ich mich kleide, hätten sie sofort von jeder 
oder jedem den Vorwurf erhalten, mich we-
gen meiner Sehbehinderung vernachlässigt 
zu haben.“ (Cortam in Hermann 2009, CD2)
Für Frauen, die im Jugend- oder Erwachse-
nenalter erblinden, ist es sehr belastend sich 
selbst nicht mehr sehen zu können. Der Ver-
lust des Spiegelbildes wird zeitweilig mit 
dem Verlust der eigenen Personalität gleich-
gesetzt: „Meine Umgebung verschw-
and Stück für Stück und synchron wurde 
ich immer unsichtbarer.“ (Reez in Hermann 
2009, CD2; vgl. auch Sonntag 2004, 119) 
Ebenso wird der Verlust der Selbstbestim-
mung in der Gestaltung des eigenen äuße-
ren sehr belastend erlebt: „Es tat mir sehr 
weh, von anderen meine Kleidung aussuchen 
zu lassen und ein Gefühl der Hilflosigkeit 
meist nicht verbergen zu können.“ (Reinhart 
in Hermann Hg. 2009, CD3)

ANpASSUNG ODER DISTANz?
In zwei der hier zitierten Buchprojekten – 
Hermann 2009 und Sonntag 2010 – haben 
sich blinde und sehbehinderte Frauen inten-
siv mit dem Thema Schönheit auseinander-
gesetzt. Dabei ist – ähnlich wie in der Ar-
beit von Wünscher 2011 – zu beobachten, 
dass einige Autorinnen sehr großen Wert 
darauf legen, sich durch ihr äußeres klar 
als Frau darzustellen, während andere aus-
drücklich davon Abstand nehmen und beto-
nen, dass äußerlichkeiten nebensächlich 
sind und innere Werte wesentlich größe-
re Bedeutung haben. Jene Frauen, denen 
die weibliche Selbstdarstellung wichtig 
ist, setzen sich intensiv mit der Problema-
tik der Fremdbestimmung in diesem Bereich 
auseinander und schildern unterschied-
liche Strategien damit umzugehen. Dabei 
geht es hauptsächlich darum, Vermittlungs-
personen zu finden, denen die betroffenen 
Frauen vertrauen können.
Auffällig ist sowohl in den Berichten als 
auch in den Interviews, dass keine der be-
troffenen Frauen berichtet, im Rahmen ei-
ner blindenspezifischen Rehabilitation oder 
im Rahmen von sehbehinderten- und blin-
denpädagogischen Maßnahmen Informati-
onen oder Strategien zur Selbstdarstellung 
erlernt zu haben. Diese werden ausschließ-
lich über das familiäre Umfeld, durch Freun-
dinnen oder Professionistinnen wie Friseu-
rinnen oder Verkäuferinnen erlangt. Dies 
bestätigt meine Beobachtung, dass im Be-
reich der Sehbehinderten- und Blindenpä-
dagogik und –rehabilitation geschlechts-
spezifische Themen bisher kaum Eingang 
gefunden haben. So wird das Bild von be-
hinderten Frauen als geschlechtslosen We-
sen fortgeschrieben.
Aus einer feministischen Perspektive er-
scheint eine Distanzierung von gesell-

schaftlichen Attraktivitätsnormen und der 
Objektivierung des weiblichen Körpers an-
gesichts der geschilderten Problematik ein 
guter Lösungsweg zu sein. Dabei muss aber 
immer die Frage im Vordergrund stehen, ob 
eine solche Distanzierung das Ergebnis ei-
ner selbstbestimmten Entscheidung einer 
blinden Frau ist oder ob sie durch den Ein-
fluss des sozialen Umfeldes und Barrieren 
in der Umwelt aufgezwungen wird.
Ich beobachte bei sehbehinderten und 
blinden Frauen insgesamt wenig Interes-
se an feministisch-emanzipatorischen The-
men. Vermutlich hat dies damit zu tun, 
dass Frauen mit Behinderung insgesamt 
vor allem darum kämpfen, als vollwertige 
Frauen wahrgenommen und akzeptiert zu 
werden. Bildlich ausgedrückt starten wir 
ein gutes Stück hinter nicht behinderten 
Frauen und müssen erst deren Position er-
reichen, um uns selbstbestimmt entschei-
den zu können, ob wir die gesellschaftlich 
erwartete weibliche Rolle übernehmen 
oder nicht.
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dIsAbILITy prIde uNd IdeNTITäT 
CHrIsTINe rIegLer

IDENTITäT UND ANERKENNUNG
„Der Schaffensdrang scheint der beste 
Schutz vor Mitleid, einer teils subtilen, teils 
klebrigen Form der Herablassung.“ (Kissler, 
2010)
Diese Definition von „Mitleid“ findet sich 
ich in einer Rezension zum Buch „Erfun-
dene Behinderungen“ und ich finde sie tref-
fend formuliert. Der Satz spricht mich aber 
auch aus einem anderen Grund an: Er erin-
nert mich an eine Zeit in meinem Leben, in 
der ich sehr danach strebte, meine körper-
liche Behinderung als „ein verinnerlichtes 
Defizit” zu kompensieren, und zwar durch 
ein an meine Umwelt und deren Vorstel-
lungen von Behinderung und normalität an-
gepasstes und strebsames Verhalten.
Dieses ständige Ringen um das Gerecht-
werden einer gesellschaftlichen norm – 
und damit um Akzeptanz und gesellschaft-
liche Anerkennung – habe ich nun schon 
lange hinter mir gelassen. Ich betreibe 
jetzt Identitätspolitik, ebenfalls eine Form 
des Strebens nach Anerkennung – „nach 
Anerkennung einer gesellschaftlich abge-
werteten Differenz“ (Maskos, 2004).
Das selbstbewusste Darlegen der eigenen 
Sicht der Dinge ist eine von mir gewählte 
Möglichkeit, mit der ich der gesellschaft-
lichen nicht-Anerkennung begegne. Mein 
Selbstbild hat sich gewandelt, ich habe als 
Rollstuhlfahrerin einen Emanzipationspro-
zess durchlaufen, nicht nur, aber vor allem 
auch durch die Identifikation mit Mitglie-
dern der Behindertenbewegung und durch 
ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer von 
einer gesellschaftlichen Mehrheit diskrimi-
nierten Minderheit.

BEHINDERT UND VERRüCKT FEIERN
„Liebe Freunde und Freundinnen, liebe 
Freaks, liebe Krüppel und Verrückte, liebe 

Lahme, liebe Eigensinnige, Blinde, Kranke 
und normalgestörte …“ (Degener, 2013).
So begann Theresia Degener ihre bemer-
kenswerte Rede bei der ersten Disabili-
ty and Mad Pride Parade in Berlin im Juli 
2013. Eine Parade, die es sich zum Ziel ge-
setzt hatte, Anderssein zu zelebrieren und 
die Vielfalt unterschiedlicher Körperlich-
keiten und Lebensstile zu feiern: „Wir sind 
heute auch auf der Straße, weil wir viel zu 
bieten haben: wir sind behindert und ver-
rückt, wir sind aber auch lesbisch, bi oder 
straight, wir sind alt und jung, wir sind weiß 
oder people of color, wir sind MigrantInnen 
und nichteinwanderInnen, wir sind Frauen, 
Männer und Intersexuelle und Transgender, 
wir sind vor allem hier und heute bunt und 
frech…“ (ebd.).
Im Sommer 2014 war ich selbst mitten un-
ter den über 2000 Teilnehmenden an der 
zweiten Berliner Disability and Mad Pride 
Parade. Ich bin eingetaucht in dieses Wir-
Gefühl, habe mitgetanzt und mitgefeiert. Im 
Alltag ist der Kampf gegen das Behindert-
werden ein meist einsames, zeit- und kraft-
aufwändiges Unterfangen. Das gemein-
same und laute Sich-Abgrenzen von einer 
Kultur, die ein Fühlen, Denken und Leben 
außerhalb ihrer norm unterdrückt, hat mir 
gut getan. Ich habe diese Parade mit einem 
besonderen Gefühl erlebt, das ich im nach-
hinein als „macht- und lustvoll“ beschrei-
ben würde. Für mich hat sich das bestätigt, 
was in theoretischen Abhandlungen zum 
Thema Identitätsfindung behinderter Men-
schen und in deren Erfahrungsberichten im-
mer wieder zu lesen ist: Auf dem Weg hin zu 
einer selbstbewussten Identität braucht es 
die Identifikation mit der eigenen marginali-
sierten Gruppe und die bewusste Distanzie-
rung von einer Gesellschaft, die Gleichheit 
und Anpassung propagiert.

In diesem Sinne möchte ich nochmals auf 
die Rede von Theresia Degener zurückkom-
men: „… Behinderung als Lebensstil wert-
schätzen, den Respekt vor unserer Würde 
einfordern. Das sind unsere Bedingungen 
für Inklusion, denn wir sind nicht mehr be-
reit, uns dem Terror der normalität zu beu-
gen …“ (ebd.).
Dieser „Terror der normalität“ ist auf unter-
schiedliche Art wirksam und für mich häu-
fig auf sehr subtile, unterschwellige Wei-
se spürbar, weshalb ich Jahre gebraucht 
habe, ihn offen abzuwehren. Er zeigt sich 
in mitleidigen Blicken, die mir begegnen, 
oder im unsicheren, manchmal auch ableh-
nenden Verhalten meines Gegenübers. Er 
zeigt sich in ausgrenzenden Sonderbehand-
lungen, wie auch im schlichtweg Ignoriert- 
oder Übersehen-Werden. Diese abwer-
tenden Blicke, Verhaltensweisen und Son-
derbehandlungen beschämen und mindern 
– einmal internalisiert – das eigene Selbst.
Die offene, selbstbewusste Identifikation 
mit und die bekennende Zugehörigkeit zur 
marginalisierten Gruppe ermöglicht, „nicht 
mehr im Konflikt mit dem beschämenden 
Teil des Selbst zu stehen“ (Maskos, 2004).

yES, wE DANCE
„Mitleid mit Behinderten ist keine Tugend, 
sondern Dominanzverhalten.“ (Degener, 
2013).
Sich diesem gesellschaftlichen Dominanz-
verhalten entgegenzustellen, war und ist 
für mich persönlich die Herausforderung 
auf meinem Weg zur Identitätsfindung und 
Selbstverwirklichung. Dabei habe ich das 
Tanzen als eine Möglichkeit entdeckt, diesen 
Weg zu beschreiten - Tanzen als Ausdrucks-
form eines inklusiven Gesellschaftsbildes. 
Als Dance Ability - Tänzerin eröffnet sich 
mir ein Raum für Begegnungen mit Unter-
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schiedlichkeit, mit Anderssein, mit Vielfalt. 
Dance Ability ist eine Form des kreativen 
Ausdruckstanzes, basierend auf Improvisa-
tion und Kontaktimprovisation. Dies erlaubt 
ein Tanzen in der eigenen Zeit, mit den ei-
genen Bewegungen und Vorstellungen. Die 
Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Körper 
und ihrer Möglichkeiten sich auszudrücken 
wird zelebriert und wertgeschätzt. Dance 
Ability ist Tanz für alle und schafft den Tän-
zerInnen Raum, ihre individuelle körperliche 
Ausdrucksform, ihre Bewegungssprache zu 
entwickeln und zu zeigen.
Wenn ich tanze, präsentiere ich mich in 
meiner Körperlichkeit und zeige meine per-
sönliche Sicht auf (meine) Behinderung. Ich 
bringe meine Erfahrungen ein und inszenie-
re mich und meinen Körper, liefere ihn be-
wusst den Blicken der Umgebung aus. Dabei 
geht es auch darum, binäre Identitäten, wie 
behindert – nichtbehindert oder alt – jung, 
aufzubrechen. Binäre Identitäten beruhen 
auf der Bewertung von Körpern nach ihren 
Unterschieden. Die Abkehr von defektori-
entierten Körperbewertungen ist Voraus-

setzung, um neue Körperbilder entstehen 
zu lassen. Alito Alessi, US-amerikanischer 
Tänzer und Begründer von Dance Ability, 
drückt dies folgendermaßen aus: „Dance 
Ability ermöglicht eine Kultur des Miteinan-
ders, in der wir Barrieren und Sichtweisen, 
die uns einengen und uns voneinander tren-
nen, beseitigen. Wir erschaffen uns diese 
Kultur in den wenigen Stunden oder Tagen 
des miteinander Tanzens.“1

Für uns Dance Ability-TänzerInnen zählen 
die zwischenmenschliche Begegnung und 
der eigene Ausdruck, die eigene Individua-
lität, so sein zu dürfen, wie man/frau ist. Es 
geht darum, den eigenen Körper bewusst 
zu erleben und ihn ohne Worte sprechen zu 
lassen.
Daher verstehe ich Dance Ability sowohl 
als eine Form künstlerischen Ausdrucks, als 
auch als eine wichtige kunst- und gesell-
schaftspolitische Haltung. „yes, we dance“ 
ist eine der Antworten, die ich einer nor-
mativen, leistungsorientierten und Minder-
heiten gegenüber intoleranten Mehrheits-
gesellschaft entgegen stelle.

BEHINDERUNG AlS TEIl 
DER IDENTITäT
Den Anderen in seiner Individualität an-
zuerkennen bedeutet, „den normzentrier-
ten Wertmaßstab gegen eine Haltung aus-
zutauschen, die sich durch eine Bereit-
schaft des ständigen Dazulernens und einer 
Offenheit für den Anderen auszeichnet. Auf 
Behinderung bezogen heißt dies, den ande-
ren Körper als Teil der menschlichen Ver-
fasstheit anzuerkennen” (Maskos, 2004).
Ich erfahre und empfinde meine Behinde-
rung als Teil meiner Persönlichkeit, meiner 
Identität. Die Person, die ich jetzt bin, bin 
ich auf Grund meiner Erfahrungen, Erleb-
nisse, auf Grund meiner bisherigen Lebens-
geschichte. Meine Behinderung ist Teil die-
ser Geschichte. Mir ein Leben ohne Be-
hinderung zu wünschen, würde bedeuten, 
mich meiner Identität berauben zu wollen. 
In mir als Person wird Behinderung als so-
genannter Zustand in seiner Wertigkeit 
aufgehoben. Ich vereine diesen und ande-
re wertbesetzten Begriffe in mir und forme 
damit meine Identität.
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1 Alito Alessi (2006). Zitat im Rahmen der 
Dance Ability Teacher – Ausbildung in 
Wien: „„In Dance Ability we create a new 
culture in microcosm for a few hours or a 
few days, where we remove the common 
barriers and perspectives that limit our po-
tential and segregate us from one another.“ 
(Übersetzung ins Deutsche von der Autorin)
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buCHbespreCHuNg 

Zum Ausgangspunkt ihrer Abhandlung über 
Behinderung, Geschlecht und soziale Un-
gleichheit nützt Monika Windisch das „ana-
lytische Potenzial der Auseinandersetzung 
mit Differenzen zwischen Frauen“ (10), das 
ursprünglich zur Entwicklung intersektio-
neller Ansätze in der Theorie geführt hat. 
In einem großen Bogen erläutert sie syste-
matisch die sozial- und kulturwissenschaft-
lichen Grundthemen sowohl der Gender˗ als 
auch der Disability Studies. Bislang sind 
diese Diskussionen mehr parallel geführt 
als miteinander verknüpft worden, daher 
ist es das Anliegen der Autorin, diese Par-
allelität zu überwinden und das Potential zu 
nützen, das sich aus der Verknüpfung beider 
Perspektiven ergibt.

Im ersten Kapitel geht Windisch der Frage 
von Körperlichkeit in wissenschaftlichen 
und gesellschaftlichen Diskursen nach. Sie 
stellt dar, wie ausschlaggebend körper-
liche Eigenschaften und Merkmale für ge-
sellschaftliche Positionen, für Macht oder 
Ohnmacht der Einzelnen, „wie eng körper-
bezogene normen mit gesellschaftlicher 
Funktionalität und ökonomischer Effizienz 
verbunden sind“. (63) Das zweite Kapitel 
widmet sich ausführlich aktuellen sozio-
logischen Modellen von Ungleichheit, die 
körperbezogene Merkmal bislang eher ver-
nachlässigen. Windisch zeigt auf, dass Be-
hinderungen ein besonders großes Risiko 
von Ungleichbehandlung der Betroffenen 
mit sich bringen. Im dritten Kapitel befasst 
sich die Autorin mit der Un-Behinderten-
rechtskonvention, deren zentralen Zielset-
zungen und Prinzipien. Im vierten geht sie 
der Frage nach, ob Behinderung als soziale 
Kategorie verstanden werden kann und er-
läutert die europäischen Rechtsgrundlagen 
für nicht-Diskriminierung aufgrund von Be-
hinderungen. In der politischen Auseinan-
dersetzung, so Windisch, erweisen sich Be-
hinderungen als „entscheidende Bezugs-
punkte für sozialpolitische und arbeits-
marktbezogene Regelungen“ (141), die im 
Sinne einer sozialen Kategorie „durchaus 
als strukturierender Teil sozialer Ordnungs-
systeme interpretiert werden“ (ebd.) kann. 
Das fünfte Kapitel widmet sich spezifisch 
intersektionellen Perspektiven, das sechste 

untersucht schließlich, wie politische Pro-
gramme und Vereinbarungen auf europä-
ischer Ebene intersektionelle Zusammen-
hänge und Wechselwirkungen berücksich-
tigen.
In ihrem Fazit warnt Windisch vor Verein-
fachungen: „nur die Analyse der Wechsel-
wirkungen zwischen Ökonomie, Recht, Po-
litik, Kultur, Identität und Körper verspricht 
eine Antwort auf die Frage, wie strukturelle 
Dominanzverhältnisse gesellschaftlich (re-)
produziert werden, wie eng sie miteinan-
der verknüpft sind, sich institutionell ver-
dichten und – vor allem – wie sie verändert 
werden könnten.“ (189f, Hervorhebung im 
Original, P.F.)
Mit der systematischen Verknüpfung von 
Perspektiven der Gender- und der Disabi-
lity Studies, deren Übertragung auf poli-
tische Programme und Strategien sowie 
der kritischen und analytischen Verortung 
in aktuelle politische Prozesse ist Monika 
Windisch ein großer und bemerkenswerter 
Wurf gelungen. Sie schafft neue und au-
ßerordentlich wichtige theoretische Bezü-
ge und regt weitere Auseinandersetzungen 
an. Für Einsteigerinnen ist die Lektüre auf-
grund der vielfältigen theoretischen Veror-
tungen eher nicht geeignet, für Expertinnen 
allerdings umso mehr. Dem Buch sind daher 
viele LeserInnen zu wünschen, vor allem 
solche, die aus der Theorie Brücken in die 
Praxis schlagen können.

Petra Flieger
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nach Cicero ist „Dankbarkeit nicht nur die 
größte aller Tugenden, sondern auch die 
Mutter aller anderen“. Studien zufolge 
(nach Wikipedia) sind dankbare Menschen 
glücklicher, weniger depressiv, weniger un-
ter Stress und zufriedener mit ihrem Leben 
und ihren sozialen Beziehungen. Dankbare 
Menschen schlafen besser. Dankbarkeit 
ist der Schlüssel zum Glück. Warum also 
ein Buch, das sich mit dem „Dilemma“ der 
Dankbarkeit beschäftigt.? Ganz so einfach 
ist es nicht mit dem Glück und der Dank-
barkeit. Schon Aristoteles dachte anders: 
Er betrachtete Dankbarkeit als Schwäche, 
die mit der Größe einer Seele nicht zu ver-
einbaren und deshalb auch keine Tugend 
sei. Denn wahrhaft großzügige Menschen 

seien selbstgenügsam und lehnten gegen-
seitige Verpflichtungen ab. Und von Goethe 
gibt es das Zitat: „Dankbarkeit ist manch-
mal ein Band, oft aber eine Fessel.“. Die-
se Veröffentlichung nähert sich dem Phä-
nomen Dankbarkeit historisch und aktuell 
aus verschiedenen Perspektiven: Dankbar-
keit in Philosophie und Literatur, Dankbar-
keit als christliches Rituale, Dankbarkeit 
und Esoterik, Dankbarkeit kontra Emanzi-
pation, Dankbarkeit und Wissenschaft so-
wie Dankbarkeit und Gerechtigkeit. Der 
Philosoph Immanuel Kant erkannte genau, 
dass es ein oben und unten zwischen Ge-
berInnen und EmpfängerInnen gibt, dass die 
Gunst des GeberInnen den nehmerInnen in 
seinem Wohl abhängig macht von dessen 
Großmut. Dankbarkeit schafft bzw. zeigt 
Abhängigkeiten und Hierarchien.
Die beiden AutorInnen sind seit vielen Jah-
ren in der politischen Behindertenbewe-
gung aktiv, eine Bewegung, die sich gegen 
die Aussonderung von Menschen mit Behin-
derung einsetzt – für Inklusion – und sie als 
selbstbestimmt handelnde Menschen sieht. 
Gerade Menschen mit Einschränkungen 
sind erzogen, ja darauf hintrainiert, sich 
als demütige Dulder zu sehen, die in erster 
Linie dankbar sind und es auch sein müs-
sen, wenn sie etwas bekommen, bekom-
men wollen, mehr bekommen, als sie im 
Austausch zurückgeben können. Und „so 
wären im Grunde alle Personen, die auf re-
gelmäßige Unterstützung angewiesen sind, 

zur permanenten Dankbarkeit verpflichtet“ 
(S. 9). Die AutorInnen meinen: „Wenn es zu-
trifft, dass Dankbarkeit Abhängigkeit nach 
sich zieht und den Untertanengeist fördert, 
gibt es keinen vernünftigen Grund dankbar 
zu sein“ (S. 17). Die politische Behinderten-
bewegung hat Einiges erreicht, u.a. dass 
Rechte der Menschen mit Behinderung nie-
dergeschrieben wurden. Und wer seine be-
rechtigten Ansprüche einfordert und auch 
erhält, muss nicht dankbar dafür sein, dass 
er sie erhält. Ein gleichberechtigtes Mitei-
nander von Menschen benötigt aber nicht 
nur Rechte sondern auch Werte wie Aner-
kennung und Akzeptanz des Andersseins. 
Und in einem solchen Verhältnis der An-
erkennung und Akzeptanz haben vermeint-
liche Tugenden wie Dankbarkeit oder Dan-
kesschuld nichts zu suchen. „Denn muss ich 
dankbar sein, wenn mir jemand ungebeten 
seine Hilfe aufdrängt? Sicher nicht. Muss 
ich dankbar sein, wenn jemand meine Fra-
ge nach Unterstützung mit einem unkompli-
zierten Ja beantwortet? Sicher nicht. Aber 
ich kann mich darüber freuen, wenn die not-
wendige Assistenz als ein ziemlich selbst-
verständlicher Akt geschieht. „Das ‚Danke‘ 
als höfliche Geste ohne Anflug von Unter-
werfung wird dann zur sympathischen Re-
aktion zwischen Personen, die sich auf glei-
cher Ebene begegnen.“ (S.140)

Monika Jarosch

Nati radtke / udo sierck. dilemma dankbarkeit
AG SPAK Bücher neu-Ulm 2015, ISBn 978-3-940865-92-2, 148 S., 16,00 Euro
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Dieses Buch befasst sich mit der Problema-
tik der Pränataldiagnostik (PnD), die viel-
fach und kontrovers diskutiert wird, und die 
Autorin nimmt eindeutig Stellung: Die Dis-
kussion um reproduktive Rechte der Frau 
dürfe nicht den antidemokratischen selbst-
ernannten sogenannten „Lebensschützern“ 
überlassen werden. Als Feministin könne ich 
für das Recht auf Abtreibung eintreten und 
auch gegen die Selektion der PnD auftreten.
PnD umfasst vielfältige Methoden wie u.a. 
die ausführliche Ultraschalluntersuchung. 
Diese kann durch verschiedene andere Me-
thoden, wie Untersuchungen aus dem müt-
terlichen Blut oder direkte Untersuchungen 
der kindlichen Zellen ergänzt werden. Das 
Dilemma dabei ist, dass die PnD in erster 
Linie nur Diagnostik ist. Auch wenn die Prä-
natalmedizin laufend neue Methoden für 
die Behandlung von Erkrankungen der un-
geborenen Kindes im Mutterleib entwi-

ckelt, stehen für einen großen Teil der fest-
stellbaren Erkrankungen, Fehlbildungen 
und Behinderungen des Ungeborenen kei-
ne Therapiemöglichkeiten zur Verfügung. In 
solchen Fällen bleibt der Frau/dem Paar nur 
die Entscheidung, ob sie/es das ungebore-
ne Kind so annehmen kann, wie es ist, oder 
ob die Schwangerschaft abgebrochen wer-
den soll. Und diese Entscheidung kann die 
Frau in für sie kaum lösbare innere Konflikte 
bringen. Kann hier das feministische Prinzip 
der Selbstbestimmung helfen? Die Autorin 
geht ausführlich auf dieses Prinzip ein und 
stellt fest, dass Selbstbestimmung grundle-
gend zu unserer modernen Vorstellung von 
einem freien, autonomen Menschen gehört, 
dass aber, wenn das Recht auf Selbstbe-
stimmung uneingeschränkt eingefordert 
werde, es Gefahr laufe, gegen das Lebens-
recht von Menschen mit Behinderung aus-
gespielt zu werden. Selbstbestimmung darf 
nicht auf völlige Individualisierung hinaus-
laufen, schreibt sie, und nicht in selektive 
Praxen münden. Sie stellt sich die Frage, 
wie ein nicht selektives und nicht individu-
alisiertes Konzept von Selbstbestimmung 
gedacht und umgesetzt werden kann.
Statt das Recht auf Abtreibung und die Kri-
tik an Pränataldiagnostik gegeneinander 
auszuspielen, fordert Achtelik, beides zu-
sammen zu denken. Sie tritt ebenso für die 
Streichung des Straftatbestandes der Ab-
treibung und Legalisierung der Abtreibung 
– unabhängig von einer Diagnose – ein wie 
für die Abschaffung einer standardisierten 
Pränataldiagnostik: „Die Frage ‚Kann eine 
Feministin konsistent für ein Recht auf Ab-

treibung, aber gegen selektive Abtreibung 
eintreten?‘ muss mit einem klaren Ja be-
antwortet werden. Die Position ist auf die 
einfache Formel zu bringen, dass eine Frau* 
die Möglichkeit haben muss, eine Schwan-
gerschaft, die sie nicht will, abzubrechen. 
Ist eine Schwangerschaft aber angenom-
men, kann das angenommene ‚Kind‘ nicht 
wieder ‚zurückgegeben‘ werden. Einmal 
geht es darum, dass die Frau* kein Kind ha-
ben möchte, im anderen Fall möchte sie die-
ses ‚Kind‘ nicht mehr bekommen – wegen 
gewisser diagnostizierter Eigenschaften. 
Das macht den ganzen Unterschied.“
Ermutigend aber vielleicht doch utopisch 
sind ihre Vorschläge, wie der Tendenz zu 
einer immer weiteren normalisierung von 
selektiver Diagnostik und anschließenden 
Abtreibungen entgegen zu wirken ist. 
Sie fordert eine wirklich inklusive Gesell-
schaft. Die gesamtgesellschaftlichen Ein-
stellungen zu Behinderung und Elternschaft 
müssten sich ändern. „Wenn die Mehrfach-
belastungen sowie gesellschaftliche und 
eigene Perfektionserwartungen Schwan-
gere dazu bringen, sich ein möglichst pfle-
geleichtes Kind zu wünschen, kann unsere 
Antwort nur sein: Umsturz aller Verhält-
nisse, in denen wir, unsere Lieben und alle 
anderen pflegeleicht sein müssen! Für ein 
Zulassen von Schwäche, Ambivalenzen, Un-
lust und Kaputtheit! Gegen die Idee der per-
fekten, strahlenden, immer einsatzbereiten 
Mutter! Gegen die Illusion des gesunden, 
perfekten, talentierten, superschlauen und 
immer freundlichen Kindes!“

Monika Jarosch

kirsten Achtelik. selbstbestimmte Norm. 
Feminismus, pränataldiagnostik, Abtreibung
Verbrecher Verlag Berlin 2015, ISBn: 978-3-957321-20-6, 224 S., 18,00 Euro
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Im Zuge der Präimplantationsdiagnostik 
(PID) wird einem über künstliche Befruch-
tung erzeugten Embryo eine Zelle entnom-
men und auf bestimmte genetische Krank-
heiten untersucht. Als diagnostische Maß-
nahme ermöglicht PID genetische Analysen 
an in vitro, „künstlich“ befruchteten Embry-
onen, d.h. außerhalb des Körpers vor dem 
Transfer in die Gebärmutter der Frau. Damit 
geht eine eingehende Selektion geeigneter 
Embryonen einher. Hinsichtlich der Zuläs-
sigkeit dieser Methode wird intensiv und 
kontrovers debattiert mit ethischen, juris-
tischen, gesellschaftspolitischen und auch 
emotionalen Argumenten.

nachdem die Judikatur des Verfassungsge-
richtshofs und des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte eine novellierung 
des österreichischen Reproduktionsmedi-
zinrechts erforderlich machte, (geregelt im 
FMedG, Fortpflanzungsmedizingesetz) wur-
den mit dem änderungsgesetz 2015 (FMe-
dRäG) die gesetzlichen Regelungen zur Re-
produktionsmedizin an die gesellschaft-
lichen und medizinischen Entwicklungen 
der vergangenen 20 Jahre angepasst. nor-
mierte das FMedG bis dahin ein generelles 
Verbot genetischer Analysen in vitro be-
fruchteter Embryonen vor dem Transfer in 
die Gebärmutter der Frau, wurde mit dem 
FMedRäG 2015 ein Regelungsrahmen für 
eine beschränkte Zulässigkeit dieser Prä-
implantationsdiagnostik (PID) geschaffen. 
Ohne novelle wäre in Österreich zwar die 
Abtreibung von Embryonen mit Behinde-
rung bis zur Geburt erlaubt, die Untersu-
chung des Embryos vor der Einpflanzung 
aber nicht.
Der vorliegende Band geht der Frage nach, 
inwieweit die Gesetzgebung mit dem FMe-
dRäG 2015 der Komplexität der PID gerecht 
werden konnte und eine grundrechtskon-
forme und im normengefüge widerspruchs-
freie Regelung der PID gelungen ist. Unter 
Einbeziehung der Judikatur erfolgt eine dif-
ferenzierte Auseinandersetzung mit den für 
die Beurteilung der geltenden Rechtslage 
relevanten verfassungs-, europa- und völ-
kerrechtlichen normen. Die juristische Ana-

lyse der Regelungen zur beschränkten Zu-
lässigkeit der PID im österreichischen Recht 
behält dabei ethische und feministische 
Perspektiven im Blick.
Die Autorin des vorliegenden Buches hat 
den Eindruck, dass die spezifische Rol-
le von Frauen in der Reproduktionsmedizin 
in dieser Debatte in den Hintergrund tritt. 
Diese spezifische Rolle ist die der indivi-
duellen Betroffenheit. Einerseits berührt 
medizinisch unterstützte Fortpflanzung die 
physische Integrität von Frauen, anderer-
seits ist die Rolle von Frauen in der Gesell-
schaft als Gebärende und Mutter betrof-
fen. Die Darstellung und Diskussion der 
geltenden Rechtslage muss daher auch fe-
ministische Perspektiven beinhalten. Im 
Fokus der Betrachtungen der Autorin ste-
hen dabei die Rechte von Frauen sowie 
die Auswirkungen der geltenden Gesetzes-
lage auf ihre jeweilige(n) individuelle(n) 
Lebenssituatione(n). Ebenso vielfältig, wie 
sich die Lebenssituationen von Frauen dar-
stellen, muss auch eine feministische Be-
trachtung erfolgen, weshalb es „die eine“ 
feministische Perspektive nicht geben kann.
Das Buch gibt einen hervorragenden Über-
blick über die Gesetzeslage und über die 
ethischen Positionen und berücksichtigt bei 
ihrer Analyse und Kritik ebenso die verfas-
sungsrechtlichen Aspekte wie die gesell-
schaftspolitischen Auswirkungen und die 
feministischen Perspektiven.

Monika Jarosch

sabine Trost. präimplantationsdiagnostik im österreichischen recht. 
Analyse und kritik
Linzer Schriften zu Gender und Recht, Band 57. Trauner Verlag Linz 2015, ISBn 978-3-99033-528-4, 168 S., 18,50 Euro
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Politische Erwachsenenbildung in Öster-
reich – also nicht die politische Bildung an 
Schulen – wird von einer großen Anzahl von 
AkteurInnen und Einrichtungen betrieben, 
wie beispielsweise den Parteiakademien, 
dem Dachverband der Erwachsenenbildung 
in Österreich (KEBÖ), in dem zahlreiche Ver-
bände Mitglied sind, den Volkshochschulen 
und auch Selbstorganisationen wie „LEFÖ 
– Beratung, Bildung und Begleitung für Mi-
grantinnen“ oder die „Initiative Minder-
heiten“ oder auch nGOs, die hier tätig sind 
und sich der Menschenrechtsbildung, Glo-

balisierungskritik, Frauenpolitik oder Frie-
densarbeit widmen. Die Österreichische 
Gesellschaft für Politische Bildung als Ak-
teurin in diesem Bereich nimmt hier eine 
Sonderstellung ein, indem sie die Dach-
verbände der zehn großen Erwachsenen-
bildungseinrichtungen (KEBÖ), den Bund 
und derzeit sieben Bundesländer einbindet. 
Sie unterstützt und führt Aus- und Fortbil-
dungsveranstaltungen in der Erwachsenen-
bildung auf dem Gebiet der poltischen Bil-
dung durch, insbesondere durch die Förde-
rung von Projekten, die bei ihr zur Durchfüh-
rung eingereicht werden.
Die vorliegende Publikation liefert fun-
dierte Informationen und Analysen der fa-
cettenreichen Arbeit der Politischen Er-
wachsenenbildung, will den Bereich und 
die Problemfelder evident machen und gibt 
Antworten auf die Fragen nach den The-
menschwerpunkten, den Ansätzen und den 
didaktischen Methoden in der Erwachse-
nenbildung. Die Erwachsenenbildung ist je-
doch kein einheitliches Feld, sondern zeigt 
eine Vielfalt der Bildungsangebote, der 
thematischen Schwerpunkte, Ziele usw., 
sie ist geprägt durch Diversität, die sich 
auch in diesem Buch zeigt. Das erste Kapi-
tel befasst sich mit den „Ansätzen und Dy-
namiken“, darunter den Konturen einer am 
Feminismus orientierten politischen Bil-
dung von Birgit Sauer, (ein besonders le-
senswerter Beitrag); mit dem „Globalen 

Lernen“ als politische Bildung; Interkultu-
ralität; den Social Media; Minderheitenpo-
litik; und dem schillernden Begriff der Kom-
petenz – um nur einige zu nennen. Mit den 
„Themenfeldern am Standort“ beschäftigen 
sich die Beiträge des zweiten Kapitels die 
fragen, ob sich die Entwicklung in Österrei-
ch den neoliberalen Anrufungen entziehen 
kann; die weiters eine für die Erwachsenen-
bildung bedeutende Person beschreiben, 
nämlich Paulo Freire, den brasilianischen 
Volksbildner. Und: Welche Schwachstel-
len gibt es im österreichischen Umgang 
mit jüngerer Geschichte oder wie kann die 
Wirtschaftskompetenz von Frauen gestärkt 
werden, welche Rolle spielen Minderheiten 
für die politische Bildung? Im dritten Kapi-
tel werden Geschichte und Strukturen der 
poltischen Erwachsenenbildung in Österrei-
ch skizziert.
So umfasst das Buch wissenschaftliche 
Aufsätze, theoretische Artikel, publizis-
tische Essays, polemische Glossen, aktivi-
stische Strategiedebatten, Projektberichte, 
Praxisbeispiele und zeigt die Pluralität der 
Inhalte, die Ziele und Kontexte der Politi-
schen Erwachsenenbildung in Österreich. 
Ein Buch, das allen zu empfehlen ist, die 
in irgendeiner Weise in der Erwachsenen-
bildung tätig sind und sei es „nur“ als Ler-
nende. 

Monika Jarosch

robert baumgartner, Hakan gürses (Hrsg.). Im blickwinkel: politische 
erwachsenenbildung in österreich
Wochenschau Verlag Schwalbach/Ts 2015, ISBn 978-3-7344-0140-4, 288 S., 29,80 Euro
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Friederike Mayröcker, die große österrei-
chische Lyrikerin war nicht nur Mentorin, 
Freundin, Vorbild, Inspiration für junge Au-
torinnen und Autoren, ebenso schätzen sie 
die Schriftstellerinnen ihrer Generation und 
in erster Linie ihre zahlreichen Leserinnen 
und Leser. Zu ihrem 90. Geburtstag (2014) 
schenkte ihr die österreichische Schriftstel-
lerin und Künstlerin Erika Kronabitter ein 
Buch, nachdem sie 165 Dichter und Dich-
terinnen bat, einen literarischen Text zu 

schreiben. Einen Text in dem es darum ging, 
ein Gedicht, eine Zeile, einen Satz, eine 
Textstelle von Friederike Mayröcker zum 
Anlass für einen weiteren, ihr gewidmeten 
eigenen literarischen Text zu nehmen. So 
ist dieses schöne Buch entstanden mit ei-
ner Stimmenvielfalt, die einzigartig ist: 165 
ganz unterschiedliche Arten und Formen 
sich mit Friederike Mayröcker zu beschäf-
tigen. Franzobel, Elfriede Jelinek, Elisabe-
th von Samsonow, Juya Rabinovich, Robert 
Menasse sind darin vertreten und viele, 
viele mehr, die ich hier nicht alle nennen 
kann. Das Buch ist ein wunderbarer Anlass 
wieder mal Gedichte zu lesen, einzutauchen 
in die Sprache, die Bilder entstehen lässt – 
besser als Kino oder Fernseher. Das Buch 
ist ebenso ein Anlass wieder Gedichte von 
Friederike Mayröcker zu lesen. Ich zitiere 
aus dem Gedicht „was brauchst du“: 

Monika Jarosch

erika kronabitter (Hgsg.) HAb deN der dIe dAs. die königin der poesie. 
Friederike mayröcker zum 90. geburtstag
Edition Art Science St. Wolfgang 2014, ISBn 978-3-902864-41-3, 271 S., 18,00 Euro
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„....
du brauchst einen Baum du brauchst ein Haus
keines für dich allein nur einen Winkel ein Dach
zu sitzen zu denken zu schlafen zu träumen
zu schreiben zu schweigen zu sehen den Freund
die Gestirne das Gras die Blume den Himmel“
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Die exzessive Gewalt in Erziehungs- und 
Kinderheimen wurde in den letzten Jah-
ren detailreich rekonstruiert: Bis in die 
1970er Jahre wurden in vielen Erziehungs-
heimen strukturelle, soziale, materiell-öko-
nomische, körperliche, psychische, sexuali-
sierte und sexuelle Gewalt an Kindern aus-
geübt. In der städtischen „nervenklinik“ Am 
Spiegelgrund in Wien wurden „minderwer-
tige Kinder“, die angeblich an „Idiotie“ litten 
oder an Kinderlähmung erkrankt waren so-
wie aus anderen Gründen zu medizinischen 
Tuberkulose-Experimenten missbraucht. 
Viele wurden mit dem Beruhigungsmittel 
Luminal getötet oder starben als Folge der 
Experimente an „Lungenentzündung“. Es 
gibt 789 dokumentierte Todesopfer. Auch 
in Tirol wurde eine unerbittlich harte Er-
ziehung von Kindern aus armen, deklassier-
ten Tiroler Familien praktiziert. Auftrag und 
Duldung durch weltliche und geistliche Au-
toritäten und die Mittäterschaft sowie das 

Schweigen oder die Hilflosigkeit von Für-
sorgerInnen, ErzieherInnen und Psychia-
terInnen waren dabei zentrale Rahmenbe-
dingungen, wie Horst Schreiber in seinem 
Buch „Heimerziehung in Tirol“* feststellt. 
Und all dies geschah nicht nur als nachwir-
kung des grauenvollen Umgangs mit Kindern 
in der nazizeit. nach 1945 arbeiteten viele 
im „Dritten Reich“ führende Psychiater und 
andere Mediziner unter neuen Begriffen wie 
„Menschliche Erblehre“ und „Humangene-
tik“ in führender Stellung weiter. Auch die 
rassistische Ideologie bestand weiter fort, 
in der Praxis der psychiatrischen Gutachter.
In diesem Buch untersuchen Historiker, So-
ziologen und Erziehungswissenschafter in 
ihren Beiträgen, mit welchen Argumenten 
Politik und Wissenschaft vor allem ledi-
ge Mütter und deren Kinder aus der „Un-
terschicht“ unter Generalverdacht stellten. 
Sie finden die Gründe in der im 19. Jahrhun-
dert entstandenen Ideologie der Eugenik 
und Rassenhygiene. Psychiater, Mediziner, 
Lehrer, Psychologen, Fürsorgerinnen stuf-
ten Kinder – vor allem Kinder aus den städ-
tischen „Unterschichten“ – als „gefährdet“, 
„gefährlich“ und „minderwertig“ ein. Medi-
zin, Psychologie und Pädagogik entwarfen 
Kategorien, entwickelten Tests und legten 
fest, wer „krank“ und wer „gesund“ ist, was 
„wertvolles“ und was „minderwertiges“ Le-
ben sei, wo sich Erziehung noch lohne und 
wo nur noch Einsperrung oder gar Tötung 
(„Kindereuthanasie“) angebracht sei.
Die Gewalt im Kontext der Fürsorgeerzie-
hung basiert auf einer Gewalt des Denkens, 
die aller tätlichen Gewalt von Erziehern 

vorausgeht und diese prägte. Die wissen-
schaftliche Rede vom „Minderwert“ setzte 
sich in der Missachtung und Herabwürdi-
gung der Kinder durch viele Erzieher fort. 
Ein Denken auch mit dem sich der Staat 
als Ersatz-Erzieher über die leiblichen El-
tern erhebt („Kinder als organisches Kapital 
des Staates“). Auf diesen regulationsthe-
oretischen Zusammenhang verweist auch 
der Titel dieses Buches: „Die Kinder des 
Staates“.
Die Beiträge des Bandes nehmen vor allem 
jene Wissenschaften in den Blick, die die 
Gewalt ermöglicht und gefordert haben: 
Psychiatrie, Heilpädagogik und Entwick-
lungspsychologie. Diese Wissenschaften 
zeigten ein starkes Eigeninteresse, sich im 
Schatten des Staates als Gatekeeper des 
„Lebenswerts“ zu etablieren. Als kategori-
sierende, diagnostizierende und in das Le-
ben eingreifende, im „Dritten Reich“ sogar 
tötende „Lebenswissenschaften“ hatten 
sie Anteil an der strukturellen Gewalt aller 
modernen Fürsorgepolitik und Fürsorgeer-
ziehung. In der Einleitung des Bandes wird 
dies von den HerausgeberInnen ausführlich 
beschrieben und belegt. Und mit den vielen 
Beiträgen des Bandes entsteht aus vielen 
Einzelteilen ein Gesamtbild des Schreckens 
und Grauens mit dem Denken eines Totali-
tätsanspruches über Kinder, der nichts an-
deres ist als Missbrauch von Kindern.

Monika Jarosch

*Horst Schreiber, Im namen der Ordnung. 
Heimerziehung in Tirol StudienVerlag Inns-
bruck 2010.

reinhard sieder, michaela ralser (Hg.). die kinder des staates/
Children of the state
Reihe: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, Band: 1+2/2014, Studien-Verlag Innsbruck 2014, 
ISBn 978-3-7065-5334-6, 376 S., 34,90 Euro
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In dieser zweiten Auflage von „Postkolo-
niale Theorie. Eine kritische Einführung.“, 
geben die beiden Wissenschaftlerinnen 
María do Mar Castro Varela und nikita Dha-
wan erneut und aktualisiert einen Überblick 
über die aktuellen Diskussionen postkoloni-
aler Theorie. Insbesondere werden drei pro-
minente Denker_innen, nämlich Edward W. 
Said, Gayatri C. Spivak und Homi K. Bhabha, 
in den Mittelpunkt gestellt und ihre grund-
legendsten Konzepte auf den Punkt ge-
bracht, sowie kritischen Blicken unterzo-
gen.
Doch vorerst werden wichtige Konzepte 
postkolonialer Theorie, wie beispielweise 
„Imperialismus“, der Begriff des „Postkolo-
nialismus“ und „Kolonialismus“ vorgestellt 
und kontroverse Debatten darum diskutiert. 

Dabei wird besonders darauf hingewiesen, 
dass postkoloniale Theorie ein interdiszipli-
näres Feld sein muss, welches an die Ge-
schichte der Dekolonisierung, sowie der 
Problematisierung hegemonialer Diskurse 
durch intellektuelle Aktivist_innen antiko-
lonialer Kämpfe anschließt. „Postkolonia-
lität“ versteht sich folglich als ein Zusam-
menkommen diskursiver Praktiken, welche 
sich im Widerstand gegen Kolonialismus, 
kolonialistischen Ideologien und ihren Hin-
terlassenschaften verorten, die dann auch 
eine Revolutionierung westlich intellektuel-
ler Traditionen bedeuten. Insbesondere der 
Blick auf die Geschichte der Versklavung 
im sogenannten Dreieckshandel und des 
gesamten Kolonialismus mit Bezug auf die 
Geschichte der deutschen Kolonialmacht, 
lässt deutlich werden, dass auch das Deut-
sche Reich vor imperialistischen Ausbeu-
tungen nicht Halt machte und als aktive_r 
Akteur_in maßgeblich an Genoziden be-
teiligt war. Zugleich entwickelte sich eine 
westlich rassistische epistemische Gewalt, 
welche die Ausbeutung von Menschen und 
Territorien legitimierte.
Doch postkoloniale Theorie muss sich auch 
mit den vielfältigen Widerstandsstrategien 
gegenüber Kolonialherrschaften, aber auch 
Rebellionen und Taktiken subalterner Grup-
pen beschäftigen. Besonders interessant 
scheint an dieser Stelle die Aneignung des 
Christentums durch antikoloniale Wider-
standsbewegungen, aber auch philosophi-
scher und politischer europäischer Ideen-
geschichte, um diese für den postkolonialen 
Widerstand umzudeuten. Besonders marxi-
stische und poststrukturalistische Theorie-

ansätze sind unter Theoretiker_innen post-
kolonialen Denkens beliebt.
So greift beispielsweise Edward Said für 
sein Konzept des „Orientalismus“ auf die 
Foucault’sche Diskursanalyse zurück und 
beschreibt, wie der „Orient“ durch die do-
minante Kultur des „Westens“ repräsen-
tiert und damit hervorgebracht wurde. Der-
artige Diskurse dienten/dienen der Legi-
timation europäischer Kolonialherrschaft 
und Gewaltausübung. Dabei wird der su-
periore Standpunkt Europas immer wieder 
verfestigt und kontinuierlich reproduziert. 
Zugleich wird die Kultur des „Orients“ als 
Abweichung und minderwertig gegenüber 
jener des „Okzidents“ dargestellt und bis 
heute monolithisch und geschichtslos prä-
sentiert. Der „Westen“ hingegen tritt als 
„zivilisiert“ und „emanizipiert“ auf.
Die Kritik an diesem Konzept beinhaltet 
beispielsweise den Vorwurf der Homoge-
nisierung des „Orients“ als auch des „Ok-
zidents“ und die scheinbare Unversöhnlich-
keit der beiden, die geringe Thematisierung 
einer gender(queer-)relevanten Perspekti-
ve, sowie das nicht-Aufzeigen widerstän-
diger Diskurse und Praktiken. Die beson-
ders eindrucksvoll herausgearbeitete Kritik 
an Saids Theorie durch Castro Varela und 
Dhawan bringt Einblick in Diskurse über das 
Werk hinaus und lässt es in einem weite-
ren wissenschaftlichen Prozess erscheinen, 
den Said bis zu seinem Tode durch Überar-
beitung des eigenen Werks mitgegangen 
ist.
Eine besondere Faszination übt Gayatri 
Chakravorty Spivak aus, welche sich – ne-
ben vielen anderen Theoriesträngen – de-

maría do mar Castro Varela / Nikita dhawan. postkoloniale Theorie. 
eine kritische einführung
transcript Verlag Bielefeld 2015, ISBn 978-3-8394-0337-2, 162 S. 16,80 Euro
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konstruktive, marxistische und femini-
stische Werkzeuge aneignet, um sie im 
Kampf gegen Ungerechtigkeit einzusetzen. 
Die „ethische Philosophin“ sieht es als eine 
Verpflichtung und Verantwortung Intel-
lektueller, sowohl aufseiten der Unterdrü-
ckten, als auch aufseiten der Privilegierten, 
einen Willen zur sozialen Gerechtigkeit zu 
wecken. Der von Ranajit Guha weiterent-
wickelte Begriff der „Subalternität“ wird 
übernommen, um einen Raum zu definieren, 
welcher von jeglichen Mobilitätsformen ab-
geschottet ist. Die besondere Herausforde-
rung bestehe im Bereich der Diskurse nun 
darin, kulturelle Diskurse aus nicht-west-
lichen Kontexten in dominante Diskurse des 
nordens einzuschreiben und dabei Subal-
ternen, an den Rand gedrängten Figuren, 
eine Stimme zu geben, damit sie Teil einer 
gegendiskursiven Geschichtsschreibung 
werden. Besondere Aufmerksamkeit lenkt 
Spivak auf die subalterne Frau, die sie als 
doppelt verletzlich beschreibt: einerseits 
über eine ökonomische Ausbeutung als Fol-
ge des Imperialismus und andererseits über 
die erzwungene Unterordnung aufgrund pa-
triarchaler Strukturen. In Zuge ihrer Aus-
führungen kritisiert Spivak das Unterneh-
men eines internationalen Feminismus, 
welcher Kolonialismus nur selten themati-
siert und sich allzu oft als paternalistische 
Mission äußert. Es muss vielmehr darum 
gehen, von entmächtigten und entrechte-
ten Frauen zu lernen. Mit Bezug auf mar-
xistische Ideen hält Spivak fest, dass die 
subalterne Arbeiterin des globalen Südens 
Schwierigkeiten hat, sich zu vernetzen und 

durch die Vergeschlechtlichung ihres Kör-
pers eine besondere Verletzlichkeit erfährt. 
Bei solidarischen Interventionen muss im-
mer bedacht werden, die Handlungsmacht 
der subalternen Arbeiterin nicht zu be-
schneiden. Eine derartige Haltung stellt die 
Gewissheit politischer Programme infrage 
und nimmt die Singulartität der Subalternen 
– ganz im Sinne der Dekonstruktion – ernst. 
Derartige Ausführungen über das Werk Spi-
vaks regen zum Überdenken des eigenen fe-
ministischen Verständnisses an und lassen 
verstehen, warum gerade dieser Autorin für 
ihre eigene Selbstkritik immer wieder Lob 
zukommt. Obwohl die Ausführungen eine 
Unmenge an Fragen aufwerfen, wirken sie 
zeitgleich erhellend und regen an zum wei-
teren Recherchieren und Vertiefen.
An die beiden vorher genannten Autor_in-
nen schließt eine Ausführung zu Homi K. 
Bhabhas Subjekts- und Widerstandstheo-
rie an. Diese zeigt sich insbesondere beein-
flusst durch poststrukturalistische und psy-
choanalytische Ansätze. Bhabha hebt die 
komplexen, oft konfliktreichen Beziehungen 
zwischen postkolonialen und postmodernen 
Diskursen hervor. Insbesondere gerät die 
Handlungsmacht der Kolonisierten in den 
Blick. Im Gegensatz zu frühen Werken Saids 
sieht Bhabha keine klar getrennte binäre 
Opposition zwischen Kolonisierten und Ko-
lonisator/en_innen, sondern vielmehr eine 
gegenseitige Reziprozität, welche von Wi-
dersprüchen durchsetzt ist. Es gibt daher 
weder eine Tatsache des „Schwarzsseins“, 
noch eine des „Weißseins“; vielmehr seien 
insbesondere die Identitäten der Kolonisa-

tor_innen bedroht. Die Autorität des Weiß-
seins ist damit immer schon gespalten und 
insofern von Angst begleitet. Besonders 
koloniale Herren sind folglich immer ab-
hängig von Anderen, um ihre Identitäten in 
Abgrenzung zu ebendiesen zu stabilisieren, 
aber gleichzeitig in dieser Beziehung eine 
Untergrabung zu erfahren. Insofern ist die 
Macht der Kolonisator_innen niemals so 
abgesichert, wie sie scheint. Bhabha un-
tersucht folgerichtig unterschiedliche Wi-
derstandsformen Kolonisierter gegen eben-
diese Macht. Besonders die radikale Angst, 
welche sich um die Erhaltung der Macht bil-
det, macht es den Beherrschten möglich, 
widerständisch zurückzuschlagen. Die ko-
loniale nachahmung als Widerstandsstra-
tegie destabilisiert beispielsweise das 
Selbstbild der Kolonisatoren.
Im letzten Kapitel befassen sich Castro 
Varela mit der Kritik an postkolonialer The-
orie. Dieses ist sehr umfangreich gehalten, 
bringt Einblicke in aktuelle Diskussionen 
und wirft neue Gedanken sowie Fragen auf, 
die Leser_innen durchaus über das Buch hi-
naus beschäftigen können.
Alles in allem kann das Buch einer brei-
ten Leser_innenschaft empfohlen werden, 
da es versucht, komplexe Theorien in eine 
möglichst lesbare Sprache zu übersetzen. 
Mag dies auch nicht immer gelungen sein, 
so erfüllt es dennoch den Anspruch, einen 
möglichst breit gehaltenen Überblick über 
die postkoloniale Theorie zu geben und 
kann als Ansporn zum Auseinandersetzen 
mit Originaltexten gelesen werden.

Daniela Schwienbacher
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In diesem Buch geht es um eine Ideologie, 
die vor allem in konservativen Kreisen vor-
herrschend ist, die die Familie und hier vor 
allem die heterosexuelle Kleinfamilie, be-
stehend aus Mann, Frau und Kind(ern), als 
ursprüngliche Ordnung, als naturgegebene 
Quelle für soziale Kontakte, als Keimzelle 
der Gesellschaft, als einzige Lebensform 
sieht, die dem Gemeinwohl nützt. Damit 
werden Menschen, die nicht in einer sol-
chen Kleinfamilie leben, z.B. Alleinerzie-
hende, Menschen in Heimen, Lesben und 
Schwule, Kinderlose, Alleinstehende stig-
matisiert als in „Problemfamilien“, in „de-
fizitären“ Familien lebend. Und ganz beson-
ders auf Frauen hat diese Einengung des Fa-
milienbegriffes erhebliche Auswirkungen, 
da diese scheinbar naturgegebene Ordnung 
mit einer strengen, hierarchischen Rollen-
verteilung verbunden ist und den Frauen al-
lein die Fürsorgearbeit zuweist. Familismus 

bezeichnet die weitgehende Identität von 
Familie und Gesellschaft. Danach bildet das 
System aller Familien das Gemeinwesen. 
Familismus ist auch die Überbewertung des 
familiären Bereichs als Quelle aller soziale 
Beziehungen. In familistischen Gesellschaf-
ten – dazu gehören Österreich und die Bun-
desrepublik Deutschland – gilt die Familie 
als Dreh- und Angelpunkt aller sozialen Or-
ganisationen.
Die Autorin weist klar und deutlich nach, 
dass der Familismus einen falschen Aus-
gangspunkt hat: Die Familie als solche gibt 
es heute ebenso wenig, wie es sie je ge-
geben hat. Und keinesfalls war das zu al-
len Zeiten die bürgerliche Kleinfamilie, wie 
wir sie heute kennen. Weder in römischen 
Zeiten die „familia, noch die Hausgenos-
senschaft in bäuerlichen Gesellschaften, 
noch die ArbeiterInnenFamilien entspra-
chen diesem Leitbild. Wie Menschen zu-
sammenlebten, sich zusammenschlossen 
hängt und hing von Gesamtzustand der Ge-
sellschaftsordnung, von wirtschaftlichen 
Bedingungen, von religiösen Vorstellungen, 
von Kultur und Klima ab. Auch die soziale 
Realität des Zusammenlebens hat sich in 
Österreich und in Deutschland längst von 
dem ideologischen Gemälde der heterose-
xuellen Kleinfamilie entfernt, gibt es doch 
viele Formen des Zusammenlebens und des 
Alleinlebens, wie Patchwork-, Regenbogen-
familien, Kommunen, Wohngemeinschaf-
ten und was es alles so gibt. Aber immer 
noch gilt die Familie als gesellschaftliches 
Leitbild, und staatliche Familienpolitik för-
dert nach wie vor die traditionelle mit Va-
ter, Mutter und Kind(ern) „normalbesetzte“ 

Kleinfamilie in der Kinder erzogen und pfle-
gebedürftige Menschen versorgt werden 
sollen. Feindbild des Familismus sind jegli-
che emanzipatorischen Bestrebungen, das 
Frauenbild ist zutiefst konservativ, die Ho-
mosexuellenehe ein Graus. Im Grundgesetz 
der BRD steht die Familie unter besonde-
rem Schutz – auch die Präambel der Tiroler 
Landesordnung 1989 nennt die geordnete 
Familie als Grundzelle von Volk und Staat 
und zählt sie zu den geistigen, politischen 
und sozialen Grundlagen des Landes Tirol, 
die zu wahren und zu schützen oberste Ver-
pflichtung der Gesetzgebung und der Ver-
waltung des Landes sein müsse.
Das Buch gibt einen umfassenden Überblick 
über die Geschichte der Familien in all ih-
ren Formen, zeigt auf, dass an der Ideolo-
gie des Familismus auch schon früh Kritik 
geübt wurde sei es von sozialistischer, an-
archistischer, marxistischer oder feministi-
scher Seite. Ein eigenes Kapitel behandelt 
die Familismuskritik der neuen Frauenbe-
wegungen in Westdeutschland, wie aktu-
elle Familienpolitik als Frauenpolitik ausge-
geben wird, sie jedoch untergräbt. Die Phä-
nomene des aktuellen Familismus werden 
ausführlich erörtert, welchen Einfluss er 
auf die staatliche Familien- und Steuerpoli-
tik hat. Das Buch ist gut lesbar mit vielen in-
teressanten Ideen und Schlussfolgerungen 
und macht erkennbar, wie sehr Familismus 
in den Köpfen vieler Menschen und Politi-
kerInnen noch verankert ist und rückt den 
Stellenwert der „Familie“ zurecht, die nach 
sozialwissenschaftlichem Befund für viele 
Menschen von zentraler Bedeutung ist.

Monika Jarosch

Notz, gisela: kritik des Familismus. Theorie und soziale realität eines 
ideologischen gemäldes
Schmetterling Verlag Stuttgart 2015, ISBn 3-89657-681-X, 222. S. 10,00 Euro
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